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Zusammenfassung
Für gewerbsmässige Verkäufer von Heimtiergehegen sieht die Tierschutzverordnung (TSchV) seit  
1. März 2018 eine Informationspflicht vor (Art. 111 Abs. 2). Gehegeverkäufer sind dazu angehal-
ten, Massangaben aufzuführen, den Verwendungszweck von Gehegen zu deklarieren und über die 
tiergerechte Haltung sowie die geltenden Rechtsvorschriften zu informieren. In der vorliegenden 
Recherche überprüfte der Schweizer Tierschutz STS bei 41 Firmen, welche via Webshops Gehege 
veräussern, ob und wie die Informationspflicht umgesetzt wird. Zu diesem Zweck wurde einerseits 
die Deklaration des Sortiments stichprobenartig begutachtet – insgesamt prüfte der STS 659 Ge-
hege, wobei er sich auf Vogel- und Nagerkäfige sowie Kleintierställe fokussierte. Andererseits un-
tersuchte der STS, ob die Anbieter wie vom Gesetzgeber vorgesehen über die tiergerechte Haltung 
beziehungsweise die Rechtsvorschriften informierten, in welcher Form dies erfolgte und ob die 
vermittelten Informationen ausreichend waren.

Es zeigte sich, dass die Vorschriften gemäss Art. 111 Abs. 2 TSchV noch äusserst ungenügend 
umgesetzt wurden. Die Deklaration der Gehege präsentierte sich insgesamt mangelhaft, denn ob-
wohl 94 Prozent der Gehegebeschriebe Hinweise zu den Zieltierarten enthielten, waren diese nur 
in 43 Prozent der Fälle korrekt. Ungenaue oder gar falsche Verwendungszwecke gehörten folglich 
zur Tagesordnung. Bei Vogelkäfigen beispielsweise wurden häufig pauschale Deklarationen wie 
«Exoten» verwendet, bei Kaninchengehegen versäumten es die Anbieter, auf die zulässigen Ge-
wichtskategorien hinzuweisen. Erschreckend tief ist auch der Anteil derjenigen Gehegebeschriebe, 
welche Angaben zur maximal zulässigen Tierzahl pro Gehege enthielten. Von 659 überprüften 
Gehegebeschrieben waren lediglich deren 149 mit entsprechenden Hinweisen versehen – und 
korrekt waren die Angaben nur in 46 Prozent der Fälle. Die unbefriedigenden Deklarationen lassen 
den Verdacht aufkommen, dass viele Anbieter von Gehegen mit den Bestimmungen der Tierschutz-
verordnung nicht vertraut sind oder sich bisher nicht ausreichend damit befasst haben. Dies ist 
bedenklich, denn schlussendlich sind die verkauften Gehege ja für Tiere bestimmt – fühlende Le-
bewesen, welche mit den Haltungsbedingungen, die ihnen aufgezwungen werden, jahre- bis jahr-
zehntelang zurechtkommen müssen.

Handlungsbedarf besteht auch im Hinblick auf die Vermittlung von Haltungsinformationen. Zwar 
wies die Mehrheit der überprüften Onlineshops auf Tierhaltungsaspekte hin, doch die Informati-
onsqualität liess öfter zu wünschen übrig. So waren Rechtsvorschriften mehrere Male unvollständig 
aufgeführt oder die vermittelten Haltungsinformationen nicht korrekt. In manchen Fällen war in-
dessen nur ein Teil der Gehegeangebote mit den notwendigen Informationen versehen. Insgesamt 
wies nur ein guter Viertel, nämlich 11 Shops, einen qualitativ und quantitativ ausreichenden Infor-
mationsgehalt auf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umsetzungsstand von Art. 111 Abs. 2 TSchV zum 
Recherchezeitpunkt unbefriedigend war. Nach wie vor scheint es Gehegeanbieter zu geben, welche 
die Rechtsvorschriften hartnäckig ignorieren. Insbesondere 16 Firmen fielen negativ auf, da nicht 
nur die Gehegedeklaration erhebliche Mängel aufwies, sondern auch keinerlei Hinweise auf eine 
Vermittlung von Haltungsinformationen erkennbar waren. Immerhin gab es aber auch Gehegean-
bieter, bei welchen sich im Verlauf der Recherchedurchführung erste Fortschritte einstellten. Zwei 
Firmen ergriffen zudem die Chance eines Sortimentschecks durch den STS.

Es ist zu hoffen, dass die vorliegende Recherche die Gehegeverkäufer nachhaltig für die The-
matik sensibilisiert und zu weiteren Verbesserungen anregt. Die Recherche bietet hierbei Hilfestel-
lung, da sie Klarheit schafft, Ungenauigkeiten und Fehlinterpretationen offenlegt und den Hand-
lungsbedarf aufzeigt. Diejenigen Firmen, welche Art. 111 Abs. 2 TSchV zum Zeitpunkt der 
Rechercheveröffentlichung immer noch nicht in genügendem Masse nachgekommen sind, fordert 
der STS zu einer unmittelbaren Umsetzung auf. Sollten sich zukünftig weiterhin renitente Anbieter 
finden, so wird der STS rechtliche Schritte prüfen.
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1.	 Einleitung
Serienmässig produzierte Heimtiergehege stammen grösstenteils aus dem Ausland. Die Hauptsitze 
der gängigsten Hersteller liegen in Italien, Deutschland, Polen, den USA, Kanada, Belgien und den 
Niederlanden. Diese Gehege sind oftmals sehr klein, denn in den meisten Ländern herrscht ein 
anderes Verständnis von Tierwohl vor, und dementsprechend unterscheiden sich auch die Rechts-
grundlagen im Tierschutzbereich wesentlich von denjenigen der Schweiz.

In der Schweiz legt die Tierschutzverordnung (TSchV) Mindestvorschriften für die Haltung von 
Tieren fest. Viele der minimalistischen ausländischen Gehege sind hierzulande in der Anwendung 
nicht, nur für einen Teil der vom Hersteller angedachten Zieltierarten oder für ganz andere Tierarten 
als vom Hersteller angegeben zulässig. Da Einschränkungen in Bezug auf den Import oder den 
Verkauf von Heimtiergehegen im Moment politisch nicht mehrheitsfähig sind, finden sich insbe-
sondere in Onlineshops immer wieder Gehege, welche die Mindestvorschriften der TSchV unter-
schreiten oder mit fehlerhaften Angaben zur Zieltierart versehen sind. Käufer und Käuferinnen 
laufen somit Gefahr, sich strafbar zu machen, wenn sie ihre Tiere gemäss den Empfehlungen im 
Verkaufsangebot halten. Wenn nicht zufällig eine amtliche Kontrolle mit nachfolgender Interventi-
on stattfindet, bleiben die mangelhaften Haltungsbedingungen allerdings unentdeckt, was für die 
Tiere einen lebenslangen Leidensweg bedeutet.

Der Schweizer Tierschutz STS prangert diese Missstände bereits seit mehreren Jahren an. 2018 
weitete der Bund schlussendlich die in Art. 111 der TSchV aufgeführte Informationspflicht, welche 
bisher nur für gewerbsmässige Anbieter von Tieren galt, auf Gehegeanbieter aus. Gewerbsmässige 
Verkäufer von Tiergehegen müssen diese folglich mit einem Beschrieb versehen, welcher Massan-
gaben sowie den Verwendungszweck (zulässige Zieltierarten und Anzahl Tiere) aufführt. Weiter sind 
die Verkäufer dazu angehalten, schriftlich über die tiergerechte Haltung und die Rechtsvorschriften 
zu informieren.

Diese Massnahme geht zwar nicht so weit wie ein Verkaufsverbot, sie ist aber aus Sicht des 
Tierwohls wie auch im Hinblick auf den Konsumentenschutz – informierte Tierhalter laufen weniger 
Gefahr, ihre Tiere gesetzeswidrig zu halten – begrüssenswert.

Rechtsvorschriften sind allerdings nur dann wirksam, wenn ihre Umsetzung auch überprüft wird. 
In der vorliegenden Recherche fokussierte sich der STS auf Inhaber von Onlineshops für Tierzube-
hör und untersuchte, ob diese sich an die Informationspflicht halten, in welcher Form die Informa-
tionspflicht umgesetzt wird und ob die gewählte Form passend ist.

2.	 Methodik
Am 1. März 2018 trat eine revidierte Fassung der Tierschutzverordnung in Kraft. Mitte Mai begann 
der STS mit der Prüfung.

2.1 	 Gehegedeklarationen
Der STS überprüfte total 41 Onlineshops, welche Tiergehege im Sortiment führten. Sofern vorhan-
den, wurden pro Shop je 10 Vogelgehege, 10 Nager-/Kaninchenkäfige für den Indoorgebrauch und 
10 Kleintierställe für den Aussengebrauch angeschaut. Insgesamt handelte es sich um 659 Gehe-
ge: 188 Vogelgehege, 218 Nager-/Kaninchenkäfige und 253 Kleintierställe.
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Jedes dieser Angebote wurde hinsichtlich des Vorhandenseins und der Vollständigkeit folgender 
Kriterien überprüft:
•	 Massangaben: müssen zwingend vorhanden sein. Aussenmasse sind primär für den Halter 

interessant, die Innenmasse hingegen definieren das effektiv dem Tier zur Verfügung stehende 
Platzangebot – eine für den Kunden wichtige Information. Die Innenmasse sind für die Beur-
teilung der Gesetzeskonformität und folglich auch für eine korrekte Deklaration relevant. Sie 
müssen dem Gehegeanbieter folglich bekannt sein und sollten aus Sicht des STS auch an die 
Kunden vermittelt werden.
-- Sind Aussenmasse vorhanden und vollständig?
-- Sind Innenmasse vorhanden und vollständig?

•	 Deklaration des Verwendungszwecks:
-- Sind Angaben vorhanden, für welche Tierarten das Gehege gesetzeskonform ist (Zieltierarten), 

und sind die Angaben korrekt?
·· Bei Kaninchen: Sind Hinweise zu den zulässigen Gewichtskategorien vorhanden?

-- Bestehen Hinweise zur zulässigen Anzahl Tiere? Falls ja, sind sie korrekt?
•	 Sind Gehege auffindbar, welche die für die jeweilige Tierkategorie geringsten Mindestvorschrif-

ten unterschreiten?1 Falls ja, wird auf den eingeschränkten Verwendungszweck hingewiesen?

Die Bewertung wurde anhand eines Standardnotenschlüssels vorgenommen, wobei jedes korrekt 
deklarierte Gehege einen Punkt gab. Die Punktzahl wurde mit dem Faktor 5 multipliziert und durch 
die maximal mögliche Punktzahl geteilt, zum Ergebnis wurde der Summand 1 addiert. Die daraus 
entstehende Note wurde mit einem Smiley dargestellt: Noten unterhalb einer 4 = , Noten zwischen 
4 und 4.9 = , Noten über 5 = .
Enthielt die Bewertung nicht beurteilbare Gehege, so wurden zwei Noten errechnet – eine in der 
Annahme, dass alle nicht beurteilbaren Gehege korrekt deklariert waren, und eine in der Annahme, 
die Angaben seien falsch. Ergaben sich unterschiedliche Bewertungen, so wurden beide aufgeführt 
(z. B.  bis ).

2.2 	 Vermittlung von Haltungsinformationen
Der STS prüfte zunächst, ob auf der Website der Gehegeanbieter Haltungsinformationen auffindbar 
waren und in welcher Form diese Informationen präsentiert wurden.

Da es möglich ist, dass Anbieter der Informationspflicht mittels Versand von gedrucktem Infor-
mationsmaterial nachkommen (was anhand einer Websiteprüfung nicht ersichtlich ist), stellte der 
STS im Anschluss allen Gehegeanbietern eine Umfrage zu, in welcher er sich nach der Art und 
Weise der Informationsvermittlung erkundigte (Siehe Kapitel 5.1.).

Die Informationsvermittlungsformen wurden folgendermassen bewertet:
 =	 erfüllt, da Informationen zu den Rechtsvorschriften vollständig
 =	 bedingt erfüllt; Informationen nicht in allen Verkaufsangeboten verlinkt oder vereinzelt

	 lücken- oder fehlerhafte Informationen
 =	 nicht erfüllt; keine Informationen eruierbar oder Qualität/Quantität der Informationen

	 stark ungenügend

1	 Vögel: 0,24 m2/0.12 m3 (geltend für kleine Vögel);
	 Nager: 0,18 m2 (geltend für Hamster/Farbmäuse);
	 Kaninchen: 0,34 m2, 40 cm Höhe (geltend für Kaninchen bis 2,3 kg) 
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3.	 Resultate

3.1	 Gehegedeklarationen

3.1.1	 Massangaben
Bei 99 Prozent der Gehegeangebote (653/659) fanden sich Massangaben, wobei es sich dabei 
mehrheitlich um Aussenmasse handelte (512/653; 78 Prozent). Lediglich eine Minderheit der 
Gehege war mit Innenmassen versehen. Vollständig (d. h. Angaben zu Länge, Breite und Höhe) 
waren diese sogar nur bei 86 Angeboten (86/653; 13 Prozent).

3.1.2	 Deklaration des Verwendungszwecks
Auf den ersten Blick schien es, als würde die Deklarationspflicht gut umgesetzt, denn 94 Prozent 
aller Gehegeangebote (620/659) enthielten Angaben zur Zieltierart. Bei näherer Betrachtung zeig-
te sich allerdings, dass die Angaben häufig unzulänglich waren: 50 Prozent (307/620) der Dekla-
rationen führten falsche Zieltierarten oder ungenaue Bezeichnungen auf. Dazu zählten Pauschal-
bezeichnungen wie beispielsweise «Exoten» und «Kleintiere» sowie fehlende Hinweise auf die 
zulässige Gewichtsklasse bei Kaninchen. Lediglich bei 43 Prozent (264/620) der Gehegeangebote, 
welche Angaben zur Zieltierart enthielten, konnten die Informationen als korrekt eingestuft werden. 
8 Prozent der Gehegebeschriebe enthielten unzureichende Massangaben, welche eine abschlies-
sende Beurteilung der Deklaration verunmöglichten.

Eine korrekte Deklaration bedingt indes nicht nur die Aufführung der Zieltierarten, sondern auch 
Angaben zur maximal zulässigen Tierzahl (Besatzdichte), welche im betreffenden Gehege gehalten 
werden kann. Derartige Informationen waren nur bei 149 Gehegeangeboten vorhanden – und nur 
46 Prozent aller Angaben waren vollständig korrekt (68/149). 34 Prozent der vermerkten Tierzahlen 
mussten als gänzlich oder teilweise falsch eingestuft werden (50/149). 18 Prozent der Deklarati-
onen waren aufgrund unzureichender Massangaben nicht beurteilbar (26/149), in 3 Prozent der 
Fälle war die Anzahl Tiere nicht relevant, da die Gehege gleichzeitig als Transportkäfige deklariert 
waren (5/149).

Grafik 1: Beurteilung der Angaben zur Zieltierart in den 
Gehegebeschrieben 
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11 Prozent aller Gehege (70/659) unterschritten die in der TSchV aufgeführten absoluten Mindest-
masse für Vogel-, Nager- oder Kaninchenhaltung eindeutig oder mit grösster Wahrscheinlichkeit 
(Schätzung infolge ungenauer Massangaben). Bei 27 Gehegeangeboten fand sich immerhin ein 
Hinweis, dass diese nur temporär – zum Beispiel zwecks Transport oder Separierung von erkrankten 
Tieren – genutzt werden sollten. Bei 43 Gehegebeschrieben fehlten entsprechende Hinweise auf 
den stark eingeschränkten Verwendungszweck. Die Käufer wurden folglich in die Irre geführt.

3.2.	 Vermittlung von Haltungsinformationen
Aus der Umfrage sowie der Prüfung der Websites kristallisierten sich fünf hauptsächliche Vorge-
hensweisen heraus, um auf die tiergerechte Haltung aufmerksam zu machen:
•	 Informationsvermittlung vor dem Kauf

-- Vom Anbieter erstellte Informationsrubriken mit Hinweisen zur Tierhaltung (meist als Menü-
punkte oder Blogs)

-- Vom Anbieter erstellte Auszüge aus der Tierschutzverordnung (meist als PDF zum Download 
zur Verfügung stehend)

-- Verweis auf die Merkblätter des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
(BLV) zu Tieren im Recht (Verlinkung oder direkter Download)

-- Verweis auf die Heimtiermerkblätter des STS oder die von STS und BLV gemeinsam erstellten 
Broschüren zu tiergerechten Gehegen (Verlinkung oder Download)

•	 Informationsvermittlung nach dem Kauf
-- Versand von gedrucktem Informationsmaterial (Merkblätter, Broschüren etc.) mit dem Gehege 

respektive Abgabe beim Verkauf im Laden

Grundsätzlich sind alle fünf Varianten denkbar, um Art. 111 Genüge zu tun. Bedingung ist aller-
dings, dass die Informationen korrekt und vollständig sind. Gerade hier lag allerdings öfter der Hase 
im Pfeffer. So gestaltete sich beispielsweise der Informationsgehalt bei den selbst kreierten Infor-
mationsrubriken in qualitativer oder quantitativer Hinsicht oftmals nicht ausreichend. Dasselbe galt 
für die von den Gehegeanbietern erstellten Auszügen aus der Tierschutzverordnung; die Rechtsvor-
schriften waren stellenweise falsch wiedergegeben oder unvollständig. Selbst die «sichere» Varian-
te, nämlich die Bereitstellung von bereits bestehendem und fachlich korrektem Informationsmate-
rial (z. B. BLV- oder STS-Merkblätter, -Broschüren) war nicht immer über alle Zweifel erhaben, weil 
beispielsweise nicht alle Gehegeangebote entsprechende Verlinkungen enthielten.

Sodann stufte der STS die Informationsvermittlung lediglich bei 11 von 41 Onlineshops als 
ausreichend ein. 28 Anbieter erhielten eine ungenügende Bewertung, wobei der STS in 18 Fällen 
keinerlei Hinweise darauf fand, dass Massnahmen zur Vermittlung von Haltungsinformationen 
getroffen worden waren.

Grafik 2: Beurteilung der Angaben zur Anzahl Tiere in den 
Gehegebeschrieben 

TEILNEHMER VERKAUFT

Informations exactes 68

Aucune mention du nombre d’animaux 510

Non pertinentes 5

Non évaluables 26

Partiellement exactes / inexactes 50

5
26

50

68510 keine Tierzahlen vermerkt
Angaben korrekt
teilweise korrekt/inkorrekt
nicht beurteilbar
nicht relevant

!1

Grafik 2: Beurteilung der Angaben zur Anzahl Tiere in den 
Gehegebeschrieben 

TEILNEHMER VERKAUFT

Informations exactes 68

Aucune mention du nombre d’animaux 510

Non pertinentes 5

Non évaluables 26

Partiellement exactes / inexactes 50

5
26

50

68510 keine Tierzahlen vermerkt
Angaben korrekt
teilweise korrekt/inkorrekt
nicht beurteilbar
nicht relevant

!1

Beurteilung der Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere in den Gehegebeschrieben



SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS� ONLINE-GEHEGEVERKAUF

8

Folgende Tabelle zeigt, in welcher Form die verschiedenen Anbieter über die tiergerechte Haltung 
informierten. Für Detailinformationen sei auf das Kapitel 3.3. verwiesen.

Formen der Vermittlung von Haltungsinformationen bei ausgewählten Online-Gehegeanbietern 	
Eigene 
Informati-
onsrubrik

Bereitstel-
lung 
Auszüge 
TSchV 

Bereitstel-
lung 
BLV-Merk-
blätter 
«Tiere im 
Recht» 

Bereitstellung 
STS-Merkblätter 
und BLV/STS-
Broschüren zu 
tiergerechten 
Gehegen

Mitlieferung /
Versand von 
Printmaterial 

Ande-
res

Bewertung

Anigros SA Gehege
broschüren und 
teilweise STS- 
Merkblätter

Animal-Friends

Arizondo Swiss 
GmbH

Offenbar geplant 
für Merkblätter

Aktuell  ,
falls Realisati-

on 
Bowi Garten + 
Freizeit AG
Casami & 
Geschenkpara-
dies (Happy-
shops Group AG)
Dadas Tiershop Offenbar 

geplant
Abgabe von 
Auszügen der 
TSchV

Dietschys GmbH

EPA-Shop Ja, aber 
ungenügend

Fankhauser 
Kaninchenställe
Fieger AG Ja

Fressnapf STS-Merkblätter 
bei einem Teil  
der Angebote

Teilweise 
Abgabe der 
STS-Merkblät-
ter

Galaxus Ja Broschüren

Glovital AG Broschüren Broschüren

Gonser Interna
tional Trading 
GmbH
Hauptner Ja

Hornbach Ja, aber 
ungenügend

Offenbar geplant 
für Broschüren

Aktuell  , 
falls Realisati-
on  bis 

Ilfis-Holzbau AG Verweis 
Websi-
te BLV

Kleiner La-
den / Huustier-
shop

Ja, aber 
nicht 
ausreichend

 bis 

Keller Martigny 
SA (KMY)

Ja, Inhalt 
stellenweise 
fehlerhaft

Broschüren  bis 

Landi Verlinkung von 
Infomaterial wird 
geprüft

Aktuell  , 
falls Realisati-

on 
Meinwarenkorb 
GmbH
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Eigene 
Informati-
onsrubrik

Bereitstel-
lung 
Auszüge 
TSchV 

Bereitstel-
lung 
BLV-Merk-
blätter 
«Tiere im 
Recht» 

Bereitstellung 
STS-Merkblätter 
und BLV/STS-
Broschüren zu 
tiergerechten 
Gehegen

Mitlieferung /
Versand von 
Printmaterial 

Ande-
res

Bewertung

Online-Zoo STS-Merkblätter  
Otto’s AG STS-Merkblätter Verweis 

Websi-
te BLV

Petcenter.ch AG Ja, aber 
ungenügend

Offenbar 
geplant für 
Broschüren

Aktuell  , 
falls Realisati-

on 
Petfriends AG Ja, Inhalt 

stellenweise 
fehlerhaft 
und 
unvollstän-
dig

 bis 

Pet Homes AG Ja, aber 
ungenügend

Pet Paradise Tier 
Shop Schweiz
Petsexpert Ja, aber 

absolut 
unbrauch-
bar 

Qualipet AG Ja, aber 
nicht ganz 
ausreichend

Tectake / Roland 
Kemmer AG

Ja, aber 
ungenügend

Shopanimal Sàrl

Shoppet /  
Incommerce 
GmbH
Tierbedarf-
Discount GmbH

Bei einem 
Teil der 
Angebote

 bis 

Toulefer SA Ja, Inhalt 
nicht 
vollständig 
und 
stellenweise 
fehlerhaft 

Broschüren  bis 

VidaXL / TM 
Handelsgesell-
schaft GmbH
Wädis Kleintier-
ställe
Warenhaus 
Schweiz
Zoobio GmbH

Zoo Roco AG Ja, mehr-
heitlich 
genügend

Ja, verein-
zelt nicht 
ganz 
vollständig

Zooplus AG Bei einem 
Teil der 
Verkaufsan-
gebote 
vorhanden, 
Inhalt nicht 
vollständig
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3.3	 Detailbewertung der Shops

3.3.1	 Anigros SA

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelgehege
•	 3 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 3 Kleintierställe

Massangaben Abgesehen von zwei Kaninchenställen enthielten alle Gehegeangebote nur 
Angaben zu den Aussenmassen. Die Innenmasse wären allerdings hochrele-
vant gewesen, u. a. bei fünf Vogelgehegen, welche aus mehreren Abteilen 
bestanden oder überstehende Dächer oder lange Füsse aufwiesen, sodass die 
Innenmasse stark von den angegebenen Aussenmassen abwichen.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

1

13
2
0

 

Angaben zur maximal  
zulässigen Anzahl Tiere

Nur bei zwei Nagerkäfigen und einem Kleintierstall vorhanden, einmal richtig 
und zweimal nicht anwendbar, da Transportkäfig.

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Informationsrubriken oder auch Verlinkungen von Informationsmaterialien 
waren keine ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

In der Umfrage gab Anigros an, dass sie den Kunden die von STS und BLV 
gemeinsam erstellten Broschüren zu den tiergerechten Gehegen sowie teil-
weise auch STS-Merkblätter überreichen. 

Weitere Auffälligkeiten Sechs Käfige waren für die permanente Haltung nicht gesetzeskonform – 
Hinweise dazu fanden sich nur bei zweien. Beim Hamsterkäfig «Cammy» 
waren Hinweise zur Mindestfläche und sowie zur Mindesteinstreutiefe ver-
merkt, die Angaben wurden allerdings als Empfehlungen bezeichnet, obwohl 
es sich um rechtlich bindende Vorschriften handelt, welche überdies nur das 
absolut notwendige Minimum und keine tiergerechten Haltungsbedingungen 
darstellen.

Anmerkungen zur Deklaration
Die Deklarationen der Verwendungszwecke liessen stark zu wünschen übrig. Anigros verwendete häufig Pauschaldekla-
rationen, und auch die Angaben zur Zieltierart gestalteten sich oft fehlerhaft und teilweise verwirrend. So stand beispiels-
weise beim Vogelkäfig «Ellipse» u. a. der Pauschalhinweis «Exoten», was vom kleinen Grauastrild bis hin zur Gelbstirna-
mazone alles Mögliche bedeuten kann. Weiter unten war schliesslich vermerkt, dass der Käfig «für kleine Vögel» gilt. Der 
Hamsterkäfig «Cammy» war mit der Bezeichnung «für Hamster Mäuse» betitelt, im Beschreibungstext hingegen war nur 
noch von Hamstern die Rede, und zuunterst fand sich schliesslich der Hinweis «für kurze Aufenthalte oder Transport 
geeignet» – denn der Käfig war für die permanente Haltung von Hamstern nicht gesetzeskonform! 

Fazit & Verbesserungsbedarf
Mängel stellte der STS insbesondere bei den Gehegedeklarationen fest, eine Überarbeitung derselben ist dringend not-
wendig! Fehlerhafte Angaben zu den Zieltierarten müssen korrigiert sowie fehlende Angaben zur Anzahl Tiere ergänzt 
werden. Die Abgabe der Informationsbroschüren bewertete der STS als passend. Eine Ergänzung der Website mit Infor-
mationen zur tiergerechten Haltung und den Rechtsvorschriften (beispielsweise durch Verlinkung von Broschüren oder 
Merkblättern) wäre allerdings empfehlenswert. So könnten sich die Kunden im Voraus informieren.
Im Sinne des Tierwohls und des Konsumentenschutzes sollten Gehege unterhalb der Mindestvorschriften aus dem Sortiment 
entfernt werden. Weiter rät der STS dazu, bei Gehegen jeweils auch die Innenmasse aufzuführen.
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Diese Vogelvoliere war lediglich pauschal als «Vogelvoliere» deklariert, Hinweise zur Zieltier-
art oder zur zulässigen Anzahl Vögel fehlten.
Angegeben waren lediglich die Aussenmasse – die Innenmasse wären in diesem Fall aller-
dings äusserst wichtig gewesen, da sie wesentlich von den Aussenmassen abwichen: Die 
Voliere ist zweigeteilt und verfügt überdies über Füsse und ein überstehendes Dach.
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«Billy Metro» unterschreitet die für Hamster oder Mäuse vorgeschriebene Mindestfläche. 
Trotzdem pries Anigros das minimalistische Gehege als «Hamsterkäfig» an. Erst im Pro-
duktebeschrieb stand, dass der Käfig für kurzzeitige Aufenthalte gedacht war, wobei die 
Wortwahl «eignet sich» unglücklich gewählt war – korrekt wäre «höchstens zulässig für».
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3.3.2	 Animal-Friends

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelgehege
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 9 Kleintierställe

Massangaben Mit einer Ausnahme waren bei allen Gehegen nur die Aussenmasse 
vermerkt.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

4

19
6
0

 

Angaben zur maximal  
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine Informationen ersichtlich. 

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung. 

Weitere Auffälligkeiten Ein Vogelgehege wies eine (entfernbare) Abtrennung in der Mitte auf. Ist die 
Abtrennung installiert, so unterschreitet das Gehege die gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestflächen und -volumina. Hinweise zum eingeschränkten 
Verwendungszweck fehlten allerdings.

Anmerkungen zur Deklaration
Zweckdienliche Deklarationen waren kaum je vorhanden. Die Mehrheit der Gehege war nur als «Nagerheim/Nagerstall» 
oder «Vogelheim» betitelt oder gar nicht deklariert. Eine korrekte Deklaration fand sich lediglich bei vier Nagerkäfigen.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Es ist fraglich, ob der Anbieter der Informationspflicht überhaupt nachkommt. Folgende Massnahmen sind zur Umsetzung 
der Informationspflicht notwendig:
•	 Korrektur der fehlerhaften Deklarationen, Ergänzung von fehlenden Angaben zu den Zieltierarten
•	 Angaben zur maximal zulässigen Anzahl Tiere
•	 Schriftliche Information über die tiergerechte Haltung, z. B. durch Verlinkung von Merkblättern und Broschüren
Des Weiteren ist aus Sicht des STS eine Aufführung von Innenmassen der Gehege angebracht.

Der Gehegebeschrieb war minimalistisch und 
enthielt weder Angaben zu den Zieltierarten noch 
zur zulässigen Anzahl Tiere.

Auch bei diesem Kleintierstall fehlten Informatio-
nen zur Zieltierart, der zulässigen Gewichtsklasse 
bei Kaninchen sowie der Anzahl Tiere.
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3.3.3	 Arizondo Swiss GmbH

Anzahl geprüfter Gehege •	 8 Vogelgehege
•	 2 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben Lediglich zwei Gehegeangebote enthielten Angaben zu den Aussen- und 
Innenmassen, bei den restlichen Gehegen waren nur die Aussenmasse auf-
geführt.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

3

14
1
2

 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Zum Zeitpunkt der Prüfung keine vorhanden. 
  , 

wenn
reali-
siert:
 

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Die Firma meldete, dass zukünftig die STS-Merkblätter verlinkt werden sol-
len, dies aber aus zeitlichen Gründen noch nicht geschehen sei. Auch eine 
Ergänzung der AGB sei ein Thema. Ein Versand von Haltungsinformationen 
(elektronisch oder schriftlich) war offenbar nicht geplant. 

Weitere Auffälligkeiten Fünf Gehege unterschritten die Mindestvorschriften und waren für die per-
manente Haltung von Vögeln und Kaninchen folglich nicht zulässig. 

Anmerkungen zur Deklaration
Arizondo verwendete mehrmals Pauschaldeklarationen, bei den Kaninchen fehlten zudem Hinweise zur zulässigen 
Gewichtsklasse.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Bis zum Zeitpunkt der Umfrage war Arizondo der Informationspflicht offenbar nicht nachgekommen. Auch bis Redakti-
onsschluss zeigte sich keine Verbesserung. Folgende Massnahmen müssen umgesetzt werden:
•	 Korrektur der fehlerhaften Angaben zur Zieltierart
•	 Angaben zur maximal zulässigen Anzahl Tiere
•	 Vermittlung von Haltungsinformationen, z. B. durch Verlinkung von Informationsmaterialien auf der Website, 

optimalerweise im Verkaufsangebot.
Weiter rät der STS dazu, bei Gehegen auch die Innenmasse aufzuführen. Im Sinne des Tierwohls wie auch des Konsu-
mentenschutzes sollte zukünftig darauf verzichtet werden, Gehege anzubieten, welche die gesetzlichen Mindestmasse 
nicht erfüllen.
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Dieser für Wellensittiche und Kanarien deklarierte Vogelkäfig ist in der Anwendung nicht 
zulässig, da Fläche und Volumen zu klein sind. Hinweise hierzu fehlten.

Dieser Kleintierstall ist höchstens für Zwergkaninchen bis 2,3 Kilogramm zulässig, für schwerere Kanin-
chenrassen oder Meerschweinchen ist er zu klein. Hinweise zur zulässigen Zieltierart, zur Gewichtskategorie 
sowie zur zulässigen Anzahl Tiere fehlten allerdings.
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3.3.4	 Bowi Garten + Freizeit AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 3 Kaninchenställe

Massangaben Nur bei einem Gehege vorhanden, dabei handelte es sich um Aussenmasse.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

1

2
0
0

 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine Informationen auffindbar.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Bowi meldete zunächst, dass sie keine Gehege mehr verkauften. Als der STS 
darauf hinwies, dass sich im Shop drei Gehege befänden, hiess es, es hand-
le sich um Ausstellungsmodelle. Offenbar war man sich nicht bewusst, dass 
die Rechtsvorschriften auch für Restposten und Auslaufmodelle gelten.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Bowi führte zum Zeitpunkt der Prüfung nur drei Kaninchenställe im Angebot. Grundsätzlich positiv war, dass bei zwei 
Ställen konkrete Hinweise zur zulässigen Gewichtskategorie bei Kaninchen vorhanden waren. Leider relativierte ein ge-
nauerer Blick die Sache wieder, denn die Angaben waren nur in einem Fall korrekt und fehlten zudem beim dritten Stall, 
dieser war pauschal als «Kaninchenstall» deklariert.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Auch wenn es sich um Auslaufmodelle handelt, muss Bowi der Informationspflicht nachkommen. Dazu müssen folgende 
Punkte umgesetzt werden:
•	 Aufführung der Massangaben inklusive Innenmasse für alle Ställe
•	 Anpassung der Angaben zu den Gewichtskategorien sowie Ergänzung der zulässigen Anzahl Tiere bei allen Ställen
•	 Information der Käufer über die tiergerechte Haltung, in Anbetracht der Auslaufmodelle am besten durch Versand von 

Broschüren beim Verkauf der Ställe.
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Dieser Kleintierstall war zwar mit Angaben zur zulässigen Gewichtskategorie bei Kaninchen versehen, die 
Anzahl Tiere sowie die Massangaben fehlten hingegen.
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3.3.5	 Casami & Geschenkparadies (Happyshops Group AG)

Anzahl geprüfter Gehege Je zwei Kleintierställe auf Casami und Geschenkparadies, es handelt sich 
um dieselben Modelle mit identischer Deklaration.

Massangaben Nur Aussenmasse vorhanden.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

0/0

2/2
0/0
0/0

 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Sowohl Casami wie auch Geschenkparadies führten auf ihrer Website keine 
Informationen zur Tierhaltung auf.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Beide Shops verkaufen dieselben zwei Kleintierställe, welche pauschal als «Kaninchen- und Nagerställe» bezeichnet 
waren, ohne Vermerk zu den Zieltierarten bzw. den zulässigen Gewichtskategorien bei Kaninchen.
Einer der Ställe war nur für kleine Kaninchenrassen zulässig, für andere Kaninchenrassen oder Meerschweinchen war er 
nicht gesetzeskonform. Der zweite Stall war für Meerschweinchen ebenfalls nicht gesetzeskonform, die Zulässigkeit für 
Kaninchen konnte nicht abschliessend beurteilt werden; falls eine Gesetzeskonformität bestand, dann ebenfalls nur für 
Zwergkaninchen bis 2,3 Kilogramm.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die Recherche lieferte keine Hinweise darauf, dass die beiden Anbieter der Informationspflicht in zuverlässiger Art und 
Weise nachkommen. Aus Sicht des STS wäre es besser, zukünftig auf den Verkauf von Tiergehegen verzichten. Falls 
Tiergehege weiterhin im Angebot bleiben sollten, so muss der Informationspflicht zwingend nachgekommen werden!
•	 Prüfung der Gesetzeskonformität des Stalls «24303»
•	 Korrektur der ungenauen Deklarationen und Aufführung der maximal zulässigen Anzahl Tiere
•	 Bereitstellung von schriftlichen Informationen zur Tierhaltung, z. B. durch Verlinkung von Merkblättern und Bro-

schüren
Der STS empfiehlt ferner, jeweils die Innenmasse der Gehege aufzuführen.
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Sowohl Casami als auch Geschenkparadies führten diesen Kleintierstall im Angebot, welcher mit der 
Pauschalbezeichnung «für Nagetiere» versehen war. Die Betitelung «Kaninchenstall» war ebenfalls unge-
nügend, da Hinweise zur zulässigen Gewichtskategorie bei Kaninchen fehlten. Auch die zulässige Anzahl 
Tiere war nicht aufgeführt.
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3.3.6	 Dadas Tiershop

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelgehege
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben Massangaben waren bei allen Gehegeangeboten vorhanden. Innenmasse wa-
ren allerdings lediglich bei drei Gehegen als solche erkennbar, bei den rest-
lichen Gehegen handelte es sich wohl um die Aussenmasse.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
* davon 5 als Transportkäfig deklarierte Gehege unterhalb der Mindestmasse
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

17*

9
2
2

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

11 Gehegebeschriebe enthielten Angaben zur Anzahl Tiere. Diese waren in 
fünf Fällen korrekt, in fünf Fällen nicht sicher überprüfbar und in einem Fall 
falsch.

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine Informationen auffindbar.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Dadas Tiershop gab an, dass Verkäufe fast ausschliesslich in einer Abholung 
im Laden resultieren würden, anlässlich welcher die Deklaration des Verwen-
dungszwecks in schriftlicher Form an den Kunden abgegeben würde. In den-
jenigen seltenen Fällen, wo Gehege versandt würden, würde die Deklaration 
mit dem Gehege mitgeliefert.
Dadas Tiershop erwähnte zudem, dass im Laden die aktuellen Auszüge der 
Tierschutzverordnung in ausgedruckter Form und zur Abgabe an den Kunden 
vorrätig seien.
Aus Umweltgründen sollen die Dokumente zukünftig offenbar elektronisch 
vermittelt werden. Des weiteren sei geplant, die Auszüge zukünftig auf der 
Website zum Download zur Verfügung zu stellen.

Weitere Auffälligkeiten Fünf Vogelkäfige unterschritten die in der TSchV definierten Mindestmasse 
für kleine Vögel. Dadas Tiershop deklarierte die Gehege als Transportkäfige, 
aus Sicht des STS sollten die Gehege allerdings besser aus dem Sortiment 
entfernt werden, da sie zu Transportzwecken nicht geeignet sind. Bei zwei 
Nagergehegen wurden die Massangaben vermutlich knapp unterschritten, 
Hinweise zur allfällig fehlenden Zulässigkeit waren nicht vorhanden. 

Anmerkungen zur Deklaration
Mit zwei Ausnahmen enthielten alle Gehegebeschriebe Angaben zur Zieltierart. Leider waren die Deklarationen nicht 
immer korrekt. Manche Ställe wiesen pauschale Bezeichnungen auf, weiter fehlten Hinweise zu den zulässigen Gewichts-
kategorien bei Kaninchen.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die Deklaration der Gehege muss optimiert werden, indem die ungenauen oder fehlerhaften Angaben zur Zieltierart 
korrigiert und die Tierzahlen ergänzt werden.
Aus Sicht des STS wäre es empfehlenswert, nicht nur über das rechtliche Minimum zu informieren, sondern auch Infor-
mationen abzugeben, welche wirklich tierfreundliche Haltungsbedingungen aufführen.
Die Angabe von Innenmassen ist aus Sicht des STS ebenfalls erwünscht. Zu guter Letzt plädiert der STS dafür, zukünf-
tig auf den Verkauf von Käfigen unterhalb der Mindestmasse zu verzichten!
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Dieser Artikel war hingegen nicht deklariert.

Korrekte Deklaration: Sowohl Aussen- als auch Innenmasse sind angegeben, die zulässigen Zieltierarten 
sowie die Anzahl Tiere ist aufgeführt.
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3.3.7	 Dietschys GmbH

Anzahl geprüfter Gehege •	 1 Vogelkäfig
•	 7 Kleintierställe

Massangaben Alle Gehege waren mit Massangaben versehen, Innenmasse fanden sich 
allerdings nur bei einem Verkaufsangebot.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

1

6
0
1

 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Nicht ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Ein Gehege unterschritt die für Kaninchen geltenden Mindestvorschriften.

Anmerkungen zur Deklaration
Aus Sicht des STS ist die Deklaration klar verbesserungsfähig. Der Gehegebeschrieb des Vogelkäfigs enthielt lediglich 
eine Pauschaldeklaration.
Vier Verkaufsangebote von Kleintierställen waren mit Hinweisen zu den zulässigen Gewichtskategorien versehen, was 
theoretisch einen guten Ansatz darstellt – allerdings waren die Angaben nicht korrekt! Bei drei weiteren Kleintierställen 
fand sich lediglich eine Anmerkung, dass das Gehege nicht für alle Kaninchenrassen geeignet sei. Sachdienliche Hin-
weise, für welche Kaninchenrasse bzw. Gewichtskategorie der Stall zulässig ist, fehlten.
Die Ställe «Columbiana», «Platinum» und «Diego» waren mit missverständlichen Beschrieben versehen; so war vermerkt, 
dass die Stallfläche gemäss dem Schweizerischen Tierschutz eine Haltung von Kaninchen bestimmter Gewichtsklassen 
zulässt. Gemeint war aber die Tierschutzverordnung, nicht der Schweizer Tierschutz STS!

Fazit & Verbesserungsbedarf
Es ist höchst fraglich, ob Dietschys der Vorgabe nach einer schriftlichen Vermittlung von Haltungsinformationen bisher 
nachkam. Die Vorschrift muss zwingend umgesetzt werden. Der STS empfiehlt, Haltungsinformationen  
(z. B. Merkblätter oder Broschüren) direkt in den Verkaufsangeboten zu verlinken sowie die Informationsmaterialien bei 
einer Bestellung zu versenden.
Des Weiteren ist eine Korrektur der fehlerhaften Deklaration sowie eine Ergänzung der zulässigen Anzahl Tiere nötig. Die 
zum Verkauf stehenden Gehege sollten zudem mit Angaben zu den Innenmassen versehen werden.
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Bei Ställen, deren unterer Bereich aus einem Auslauf besteht, kann die Auslauffläche nicht angerechnet 
werden. «Diego» ist eindeutig nicht für alle Kaninchenrassen zulässig, vermutlich sogar nicht einmal ge-
setzeskonform.
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3.3.8	 EPA-Shop

Anzahl geprüfter Gehege •	 4 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben Alle Gehegeangebote waren mit Massangaben versehen, wobei es sich 
zumeist um Aussenmasse handelte. Sechs Gehege enthielten Angaben zur 
Innenhöhe, aber nicht zur Länge oder Breite.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

4

7
10

3

 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Im linken Bereich der Website fand sich eine Informationsrubrik, welche 
insgesamt aber als ungenügend bewertet werden musste:
•	 Informationen zur Vogelhaltung fehlten gänzlich.
•	 Die Rechtsvorschriften waren nicht vollständig, es fehlten die Gehege-

mindestmasse für Kaninchen über 2.3 Kilogramm genauso wie sämtli-
che Vorschriften zur Gehegeeinrichtung.

•	 Die als ideal empfohlenen Käfigmasse gestalteten sich äusserst minima-
listisch und unterschritten teilweise sogar die Mindestvorschriften.

•	 Die vorhandenen Haltungsinformationen für verschiedene Kleinnager 
sowie Kaninchen waren nur auf Französisch verfügbar.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Die Firma scheint das Tierwohl nicht sehr hoch zu gewichten. Bereits Anfang 
2017 hatte der STS bei EPA-Shop einen tierquälerischen und in der Anwen-
dung verbotenen Rundkäfig beanstandet. EPA-Shop hatte offensichtlich 
nichts unternommen, der Käfig war nämlich immer noch im Shop auffindbar. 
Zwei Nagergehege unterschritten vermutlich die Mindestmasse.
Generell fielen zahlreiche Käfige aufgrund des minimalistischen Platzange-
bots negativ auf.

Anmerkungen zur Deklaration
Die Deklaration muss als schlecht bezeichnet werden! 42 Prozent der Verkaufsangebote enthielten nicht einmal Angaben 
zu den möglichen Zieltierarten, bei einigen weiteren Käfigen gab lediglich die Einstufungskategorie (z. B. «Rattenkäfig») 
Hinweise hierauf. Dort, wo Angaben zum Verwendungszweck im Verkaufsangebot vorhanden waren, liessen diese öfter 
zu wünschen übrig. So fehlten beispielsweise bei Kaninchen die Hinweise auf die zulässige Gewichtskategorie.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Der Anbieter kommt der Informationspflicht offensichtlich nicht oder höchstens ungenügend nach. Folgende Massnahmen 
sind dringend angezeigt:
•	 Die Deklaration muss überarbeitet werden! Inkorrekte Angaben zur Zieltierart müssen berichtigt und fehlende 

Informationen (inklusive der Anzahl zulässiger Tiere) ergänzt werden.
•	 Die bestehende Informationsrubrik ist unzureichend und erfordert ebenfalls eine Überarbeitung und Ergänzung:

-- Aufführung von für die Vogelhaltung geltenden Rechtsvorschriften
-- Korrektur fehlerhafter Gehegegrössenempfehlungen bei Nagern
-- Ergänzung der fehlenden Rechtsvorschriften zur Einrichtung bei Nagern und Kaninchen sowie zu den unter-

schiedlichen Gewichtskategorien bei Kaninchen
•	 Aufführung sämtlicher Informationen auf Deutsch und Französisch.
Da die Informationsrubrik vermutlich oftmals übersehen wird, empfiehlt der STS, bei einem Gehegeverkauf jeweils auch 
Haltungsinformationen in Form von Merkblättern oder Broschüren zu versenden.
Weiter sollten die Verkaufsangebote mit Angaben zu den Innenmassen ergänzt werden. Auf tierquälerische Rundkäfige 
und Käfige unterhalb der Mindestmasse soll aus Gründen des Tierwohls und Konsumentenschutzes verzichtet werden!
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In Rundkäfigen ist für die Vögel die räumliche Orientierung erschwert, zudem können 
Rundkäfige nicht sinnvoll eingerichtet werden. Sie gelten daher als tierquälerisch und soll-
ten nicht angeboten werden. Darauf hatte der STS die Firma EPA-Shop bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt aufmerksam gemacht, trotzdem bot diese das Gehege nach wie vor an. 
Das Angebot wies zudem keine Deklaration auf.
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Der Käfig «Samo 82» war in die Kategorie «Rattenkäfige» integriert, die Grundfläche war 
allerdings zu klein für Ratten. Der Gehegebeschrieb selbst enthielt keine Hinweise auf die 
zulässigen Zieltierarten oder die Anzahl Tiere.
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3.3.9	 Fankhauser Kaninchenställe

Anzahl geprüfter Gehege •	 6 Kleintierställe

Massangaben Fankhauser Kaninchenställe gab jeweils die Gesamtmasse der Ställe sowie 
die Masse der Schale an. Angaben zu den Abteilhöhen und der Grösse der 
erhöhten Flächen fehlten allerdings.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

4

1
0
1

bis
 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine Informationen auffindbar.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Ein Stall war als zulässig für kleine und mittlere Rassen deklariert, die Fläche war allerdings für Kaninchen über 3,5 
Kilogramm zu klein. 

Fazit & Verbesserungsbedarf
Es ist unklar, ob Fankhauser Kaninchenställe der schriftlichen Informationspflicht gemäss Art. 111 Abs. 2 in ausreichen-
der Form nachkommt.
Aus Sicht des STS sollte die Website mit Informationen zur Tierhaltung nachgerüstet werden, etwa indem die Verkaufs-
angebote mit Links zu Merkblättern versehen werden. Sofern dies nicht bereits geschieht, empfiehlt der STS zudem, bei 
einem Verkauf auch Informationsmaterialien abzugeben.
Aus Sicht des STS ist zudem eine Aufführung der Innenmasse angebracht.

Fankhauser wies korrekt darauf hin, dass dieser Stall nur für kleine Kaninchenrassen zulässig ist. Leider 
fehlten Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere pro Modul.



SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS� ONLINE-GEHEGEVERKAUF

28

3.3.10	 Fieger AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 2 Nager-/Kaninchenkäfige

Massangaben Nur Aussenmasse vorhanden.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

2

0
0
0

 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Fieger verlinkte bei einigen Verkaufsangeboten die Merkblätter des BLV mit 
Informationen zu den Rechtsvorschriften. Bei den geprüften Käfigen war dies 
allerdings nicht der Fall. Im Anschluss an die Umfrage des STS wurde dies 
aber geändert.  > 

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Fieger verwies auf die Merkblätter im Downloadbereich. Eine Abgabe von 
Merkblättern bei einem Ladenverkauf geschehe bisher nur auf Anfrage. 

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Fieger ist hauptsächlich auf Geflügelzubehör sowie auf den Vertrieb von Volierenelementen spezialisiert. Im Webshop 
führte Fieger nur zwei Nager-/Kaninchegehege. Beide waren pauschal als «Kleintierkäfige» deklariert, allerdings mit dem 
Vermerk versehen, dass sie nur als temporäres Gehege empfohlen werden. Das grössere Gehege («Baldo Flat 100») ist 
für Zwergkaninchen grundsätzlich gesetzeskonform, für Meerschweinchen ist es vermutlich knapp nicht zulässig. Das 
kleinere Gehege («Sonny Flat 80») ist für Meerschweinchen nicht und für Zwergkaninchen wahrscheinlich nur knapp 
zulässig. Da beide Gehege über ein minimalistisches Platzangebot verfügen, erscheint eine Empfehlung als temporäres 
Gehege durchaus sinnvoll.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die auf der Website aufgeschalteten Informationen zu den Rechtsvorschriften sind zufriedenstellend, wobei beachtet 
werden muss, dass bei Ladenverkäufen ebenfalls Haltungsvorschriften abgegeben werden sollten.
Optimal wäre eine zusätzliche Verlinkung und/oder ein Versand von Merkblättern mit Haltungsinformationen, die über 
die rechtlichen Mindestvorschriften hinausgehen.

Der abgebildete Käfig ist für Meerschweinchen nicht und für Zwergkaninchen höchstens knapp zulässig. Die 
Empfehlung zur temporären Nutzung erschien dem STS folglich passend. Positiv: Die Gehegeangebote enthiel-
ten eine Downloadrubrik, in welcher die Merkblätter des BLV verfügbar waren.
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3.3.11	 Fressnapf

Anzahl geprüfter Gehege •	 5 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 5 Kleintierställe

Massangaben Lediglich ein Gehegebeschrieb enthielt Hinweise zu Aussen- und Innen-
massen, bei den restlichen waren nur die Aussenmasse aufgeführt.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

15

5
0
0

 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Zum Zeitpunkt der Kontrolle enthielten einzelne Verkaufsangebote Verlinkun-
gen zu den STS-Merkblättern «Kaninchen» und «Meerschweinchen». Im An-
schluss an die Umfrage verlinkte Fressnapf weitere Gehegeangebote mit 
Merkblättern. Diese Bemühungen sind positiv, allerdings fehlen nach wie vor 
Verlinkungen zu Merkblättern über Kleinnager (Hamster, Mäuse, Degus, Rat-
ten etc.) und Vögel. 

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Fressnapf meldete, dass sie die STS-Merkblätter «Kaninchen» und «Meer-
schweinchen» in den Verkaufsangeboten verlinken und auch in ausgedruckter 
Form mit dem Käfig mitliefern.

Weitere Auffälligkeiten Ein Gehege unterschritt die für Kaninchen geltenden Mindestvorschriften.

Anmerkungen zur Deklaration
Mit einzelnen Ausnahmen waren die Gehege mehrheitlich korrekt deklariert.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die Kombination aus Verlinkung von Haltungsinformationen direkt beim Verkaufsangebot sowie Versand von Haltungsin-
formationen ist optimal und absolut vorbildlich. Die Massnahme muss allerdings noch auf weitere Tierarten (Kleinnager, 
Vögel) ausgeweitet werden.
Die fehlerhaften Deklarationen müssen zudem korrigiert und die Gehegebeschriebe mit der maximal zulässigen Anzahl 
Tiere ergänzt werden. Zwischenzeitlich beauftragte Fressnapf den STS inzwischen mit einem Deklarationscheck. Der STS 
geht daher davon aus, dass die ausstehenden und fehlerhaften Angaben bald angepasst werden.
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Die Zieltierarten waren korrekt aufgeführt, es fehlten allerdings Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere. Positiv: 
Informationen zur tiergerechten Haltung waren direkt im Verkaufsangebot verlinkt.
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Das Gehegeangebot wies Pauschaldeklarationen auf. Die Voliere war nicht für alle Vogel- und Nagerarten zuläs-
sig. Haltungsinformationen waren nicht verlinkt.
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3.3.12.	Galaxus

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben Die Mehrheit der Gehege war nur mit Aussenmassen versehen.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

7

19
0
4

 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nur bei acht Gehegen vorhanden, davon eine Angabe korrekt, sechs fehlerhaft 
und eine nicht beurteilbar.

 

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Zu Beginn der Überprüfung waren lediglich zwei Verkaufsangebote mit Ver-
linkungen zur Tierschutzverordnung versehen. Abgesehen davon bot Galaxus 
auf seiner Website keine Haltungsinformationen an. Als Reaktion auf die 
Umfrage des STS ergänzte man allerdings die Verkaufsangebote prompt  
(s. u.). 

 > Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Galaxus gab an, dass ihnen die Regelungen zur Informationspflicht noch nicht 
bekannt gewesen seien und bat um weitere Informationen. In der Folge er-
gänzte die Firma die Verkaufsangebote mit einem Warnhinweis, dass man 
beim Kauf eines Geheges die Rechtsvorschriften sowie die Informationen zur 
tiergerechten Haltung beachten sollte. Im Verkaufsinserat wurde zudem ein 
Downloadbereich integriert, welcher Auszüge der TSchV sowie die Gehegeb-
roschüren des BLV und STS enthielt.

Weitere Auffälligkeiten Zwei Gehege unterschritten die Mindestvorschriften.
Die Vogelkäfige waren teilweise mit irreführenden Abbildungen versehen.

Anmerkungen zur Deklaration
Bei der Deklaration machte Galaxus zwei grundlegende Fehler:
Erstens gab die Firma bei einigen Gehegen die Deklarationen der Lieferanten wieder, welche nicht immer korrekt waren. 
Zweitens enthielten viele Deklarationen pauschale Bezeichnungen (z. B. «Vogelkäfig», «Exoten», «Nager»). Teilweise 
waren die Angaben auch widersprüchlich: im Produktebeschrieb wurde auf die Zieltierarten verwiesen, während in der 
Rubrik «Spezifikationen» schlussendlich doch wieder eine pauschale Eignung für Nager aufgeführt war.
Bei Kaninchengehegen vermisste der STS Angaben zur zulässigen Gewichtskategorie.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Galaxus reagierte bemüht und ergänzte die Verkaufsangebote zeitnah mit Informationen zur tiergerechten Haltung. Die 
Vermittlung von Haltungsinformationen ist inzwischen folglich zufriedenstellend.
Handlungsbedarf besteht allerdings im Hinblick auf die ungenügende Deklaration. Es ist nicht zielführend, die Deklara-
tionen von Lieferanten abzuschreiben, ohne sie vorgängig zu prüfen. Auch sollte man auf ungenaue Pauschaldeklarati-
onen verzichten. Die Deklarationen der Gehege sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen, wo nötig zu korrigieren und mit An-
gaben zur zulässigen Anzahl Tiere zu versehen. Des Weiteren ist eine Angabe der Innenmasse empfehlenswert.
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Aufgrund der niedrigen Schale ist «Kleo 42» für Hamster nicht zulässig. Die Zieltierart war folglich falsch wie-
dergegeben. Positiv anzumerken ist der als Reaktion auf die Umfrage prompt eingefügte Hinweis zur TSchV 
sowie die Verlinkung von TSchV-Auszügen und Broschüren im Verkaufsangebot.



SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS� ONLINE-GEHEGEVERKAUF

34

Der Kleintierstall «Animal Farm» war mit einem umfangreichen Beschrieb inklusive Masse, Angaben zur Ziel-
tierart sowie zur Anzahl Tiere versehen. Der Beschrieb war offenbar vom Lieferanten übernommen worden.

Leider waren die aufgeführten Tierzahlen falsch, denn der Auslauf kann nicht angerechnet werden. Es ist ein 
häufig vorkommender Fehler, dass Lieferantenangaben ohne vorgängige Prüfung übernommen werden.
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3.3.13.	Glovital AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Kleintierställe

Massangaben Nur Aussenmasse angegeben.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

6

2
0
2

bis 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Neun Gehege enthielten Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere, davon waren 
sieben Angaben korrekt, eine falsch und eine weitere nicht beurteilbar. bis 

 

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Zunächst waren keine Informationen ersichtlich. Zwischenzeitlich erstellte 
Glovital auf der Startseite allerdings eine Informationsrubrik mit dem Namen 
«Tierschutz» und verlinkte darin die von STS und BLV erstellten Broschüren 
zu den tiergerechten Gehegen.  > 

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Glovital gab an, die Broschüren auf der Website zu verlinken und bei einem 
Gehegeverkauf auch mitzuliefern.

Weitere Auffälligkeiten Ein Gehege war für die Haltung von Kaninchen nicht gesetzeskonform.

Anmerkungen zur Deklaration
Glovital zeigte hinsichtlich der Deklaration gute Ansätze, denn die Firma versah die Angebote grösstenteils mit Angaben 
zur Zieltierart sowie zur zulässigen Gewichtskategorie und fügte auch die Anzahl Tiere an. Die Mehrheit der Angaben war 
korrekt, stellenweise müssen die Deklarationen aber noch überarbeitet werden.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Glovital setzte die Informationspflicht mehrheitlich zufriedenstellend um. Die gewählte Kombination aus Verlinkung 
sowie Versand von Informationsmaterialien ist lobenswert. Zu verbessern wären noch einzelne Deklarationen. Des Weite-
ren sollte der nicht gesetzeskonforme Stall aus dem Sortiment genommen oder angepasst werden.
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So soll es sein – Angaben zur Zieltierart inklusive Gewichtsklasse sowie Anzahl Tiere sind vorhanden. Empfeh-
lenswert wäre noch eine Angabe der Innenmasse und insbesondere auch der Abteilhöhe.
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3.3.14	 Gonser International Trading GmbH

Anzahl geprüfter Gehege •	 3 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 4 Kleintierställe

Massangaben Gonser führte bei den Gehegen vorbildlicherweise sowohl die Aussen- als 
auch die Innenmasse auf. Letztere waren aber nicht immer nutzbringend, 
da Angaben zu den Innenmassen der eigentlichen Stallabteile fehlten.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

0

7
0
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Überall vorhanden, allerdings in zwei Fällen nicht überprüfbar und bei den 
restlichen fünf Gehegen nicht oder nur teilweise korrekt.

 

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Gonser gab an, im Anschluss an die Revision der TSchV die Deklarationen 
angepasst zu haben. Eine schriftliche Information zur tiergerechten Haltung 
und den Rechtsvorschriften erfolgte allerdings nicht.

Weitere Auffälligkeiten Ein Kleintierstall unterschritt die für Kaninchen und Meerschweinchen gel-
tenden Mindestvorschriften.

Anmerkungen zur Deklaration
Alle Gehege waren hinsichtlich des Verwendungszwecks deklariert, wobei Gonser nebst der Zieltierart auch die zulässige 
Anzahl Tiere angab. Leider waren die Angaben nicht oder nur teilweise korrekt. Dies lag unter anderem daran, dass Gon-
ser bei der Berechnung des Platzangebots einen Fehler machte – bei Kleintierställen, welche aus einem Stallabteil und 
einem Freilauf bestehen, ist zur Beurteilung der Gesetzeskonformität die Fläche des Stallabteils massgeblich, nicht die 
Gesamtfläche.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Gonser zeigte in Bezug auf die Deklaration grundsätzlich gute Ansätze, da die Firma wie erwünscht sowohl die Zieltier-
arten als auch die zulässige Anzahl Tiere angab. Die Angaben müssen allerdings korrigiert werden, da sie fehlerhaft 
waren. Weiter müssen den Käufern schriftliche Informationen zur Tierhaltung präsentiert werden (z. B. Verlinkung von 
Merkblättern/Broschüren auf der Website und/oder Versand von Infomaterial). Aus Sicht des STS ist ferner eine Angabe 
der Innenmasse von Stallabteilen angebracht.

Die Ansätze sind gut, die Ergebnisse leider unzureichend: Gonser führte vorschriftsgemäss die Zieltierarten 
sowie die zulässige Anzahl Tiere auf. Die Tierzahlen waren allerdings falsch aufgeführt, da die Auslauffläche 
nicht angerechnet werden kann. Auch die Zieltierarten waren nicht korrekt – der Stall ist für Chinchillas nicht 
gesetzeskonform und auch nicht für alle Kaninchenrassen zulässig.
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3.3.15	 Hauptner

Anzahl geprüfter Gehege •	 5 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben Hauptner gab jeweils die Aussenmasse sowie vereinzelt die Innenhöhen von 
Gehegen an, Angaben zur Innenfläche fehlten allerdings.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

2

11
0
2

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Die Verkaufsangebote wiesen Verlinkungen zu PDF Dateien auf, welche die 
für Nager und Kaninchen geltenden Rechtsvorschriften zusammenfassten.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Ein Gehege war für die permanente Haltung von Nagern und Kaninchen nicht 
zulässig.

Anmerkungen zur Deklaration
Sämtliche Gehegebeschriebe enthielten Angaben zur Zieltierart, allerdings waren die Deklarationen grösstenteils ungenau. 
Hauptner verwendete zur Bezeichnung der Zieltierart Piktogramme, folglich fehlten bei Kaninchen Angaben zu den zu-
lässigen Gewichtskategorien.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die fehlerhaften Angaben zur Zieltierart müssen überarbeitet werden, wobei man sich auch überlegen sollte, allenfalls 
auf die Piktogramme zu verzichten oder diese anzupassen (Gewichtskategorien bei Kaninchen). Weiter braucht es Anga-
ben zur zulässigen Anzahl Tiere.
Die Bereitstellung von Auszügen der TSchV im Verkaufsangebot ist zweckvoll. Aus Sicht des STS wäre es wünschenswert, 
auch Haltungsinformationen, welche über die Rechtsvorschriften hinausgehen, zu publizieren. Eine Angabe von vollstän-
digen Gehegeinnenmassen ist ebenfalls angebracht.
Der STS rät ferner dazu, auf den Verkauf von Gehegen, welche die Mindestmasse unterschreiten, zu verzichten.
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Zwecks Aufführung der Zieltierarten verwendete Hauptner Piktogramme. Dies war allerdings nicht zielfüh-
rend. Einerseits bestehen für die verschiedenen Gewichtsklassen bei Kaninchen unterschiedliche Vorschrif-
ten (das Gehege war nicht für alle Kaninchenrassen gesetzeskonform), andererseits fehlten Angaben zur 
zulässigen Anzahl Tiere.
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3.3.16	 Hornbach

Anzahl geprüfter Gehege •	 7 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 5 Kleintierställe

Massangaben Hornbach gab bei der Mehrheit der Gehege (18) nicht nur die Aussen-, 
sondern auch die Innenmasse an. bis 

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

12

8
0
2

bis 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nur bei drei Gehegen vorhanden, davon bei zweien falsch und in einem Fall 
nicht beurteilbar.

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Hornbach führte auf seiner Website Informationsrubriken mit den Titeln «Pro-
jekt Terrarientiere halten», «Projekt Vögel halten» sowie «Projekt Nager und 
Kaninchen halten» auf. Die Rechtsvorschriften waren allerdings nicht voll-
ständig aufgeführt und auch nicht immer als solche erkennbar, manche der 
Haltungsempfehlungen waren zudem falsch. 

 
wenn 
reali-
siert: 

  
bis 

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Hornbach meldete, dass den Kunden die Broschüren zu den tiergerechten 
Gehegen abgegeben würden. Diese Antwort bezog sich allerdings auf den 
Verkauf im Laden.
Auf die Nachfrage in Bezug auf die Umsetzung beim Onlineverkauf gab Horn-
bach an, an einer Integrierung der Broschüren auf der Website zu arbeiten. 
Eine Mitlieferung der Broschüren bei einem Onlineversand sei nicht möglich.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Alle Gehege waren mit Hinweisen zum Verwendungszweck versehen, allerdings stimmten diese nur in ca. 60 Prozent der 
Fälle. Insbesondere bei den Vogelkäfigen bestand noch grosser Ausbaubedarf.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Auch beim Onlineverkauf müssen ausreichende und korrekte Informationen zur Tierhaltung bereitgestellt werden, bei-
spielsweise in Form einer Verlinkung von Merkblättern/Broschüren im Verkaufsangebot. Hornbach kam dieser Verpflich-
tung zum Zeitpunkt der Prüfung durch den STS nicht in zufriedenstellender Form nach. 
Weiter ist eine Überarbeitung der Deklarationen angezeigt. Fehlerhafte und ungenaue Angaben zu den Zieltierarten 
müssen unbedingt korrigiert werden (anzumerken ist hier, dass der Vogelkäfig «Ellen» vom STS schon dreimal abgemahnt 
wurde, aber immer noch falsch deklariert war, was kein gutes Licht auf die Firma wirft!). Weiter ist eine Ergänzung der 
zulässigen Anzahl Tiere notwendig.
Anerkennenswert ist die Tatsache, dass Hornbach öfter sowohl Aussen- als auch Innenmasse aufführt. Dort, wo Innen-
masse fehlen, sollten diese noch ergänzt werden. Zu beachten ist zudem, dass die Massangaben auch wirklich nutzbrin-
gend sind:
•	 Bei mehrstöckigen Gehegen braucht es Angaben zu den Abteilinnenhöhen.
•	 Bei Kleintierställen, welche aus einem Haus und einem Freilauf bestehen, sind die Masse des Hauses relevant.

Update März 2019: Hornbach integrierte mittlerweile die Broschüren zu den tiergerechten Gehegen auf der 
Website und passte die Deklaration der Gehege teilweise an (u.a. «Ellen»). Die Anpassungen flossen nicht in 
die Auswertungsstatistik des Berichtes mit ein. 
Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere fehlten nach wie vor.
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Bereits dreimal abgemahnt und immer noch falsch deklariert: der «Grosssittichkäfig Ellen», 
welcher aber lediglich für kleine Vögel bis Grösse Agaporniden zulässig ist.
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Der Gehegebeschrieb von «Barney Super» enthielt korrekte Angaben zu den Zieltierarten. Lobenswert war 
zudem die Aufführung der Innenmasse inklusive Schalenhöhe. Zu verbessern wären noch die fehlenden 
Tierzahlen.
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3.3.17	 Ilfis-Holzbau AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 4 Kleintierställe

Massangaben Alle Gehegebeschriebe waren mit Massangaben versehen, wobei es sich 
allerdings nur um die Aussenmasse handelte.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

3

1
0
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Ilfis gab an, bei einem Verkauf auf die Website des BLV zu verweisen.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Ilfis bot auf seiner Website nur vier Kaninchenställe an. Drei Ställe waren korrekt deklariert, bei einem Stall fehlten leider 
Hinweise zur zulässigen Gewichtskategorie.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Ein blosser Verweis auf eine Startseite ist nicht ausreichend, um der Informationspflicht gemäss Art. 111 Genüge zu 
tun. Der STS empfiehlt, die Broschüren über tiergerechte Haltung auf der Website zu verlinken oder abzugeben.
Die Deklaration der Zieltierarten war insgesamt akzeptabel, erfordert aber dennoch eine Überarbeitung: Beim «Family»-
Stall sind Angaben zur Gewichtskategorie vonnöten. Der STS empfiehlt zudem, zusätzlich zu den Begriffen «grosse, 
mittlere, kleine Rassen» auch die Gewichte anzugeben. Weiter sind aus Sicht des STS Angaben zur zulässigen Anzahl 
Tiere notwendig.
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Die Deklaration der Zieltierart war korrekt, zwecks besserem Verständnis wäre allerdings noch eine Auffüh-
rung der Gewichtsangaben empfehlenswert. Angaben zu den Tierzahlen fehlten.
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3.3.18	 Kleiner Laden / Huustiershop

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben Kleiner Laden gab in den Verkaufsangeboten in der Regel nur die Aussen-
masse an. Fünf Gehege enthielten Angaben zur Innenhöhe, allerdings 
fehlten Längen und Breiten.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
* davon 3 als Transportkäfig deklarierte Gehege unterhalb der Mindestmasse
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

17*

7
0
6

bis 

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nur bei einem Verkaufsangebot vorhanden, dort korrekt.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Die Startseite enthielt am unteren Ende eine Inforubrik mit Hinweisen zu den 
Rechtsvorschriften für Vogel-, Nager- und Zwergkaninchenhaltung. Die Infor-
mationen waren allerdings nicht überall vollständig, so fehlten beispielswei-
se Mindestmasse für Kaninchen über 2.3 Kilogramm, Hinweise zur Min-
desteinstreutiefe bei Nagern sowie nähere Angaben zu den Sitzstangen bei 
Vögeln. 

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Kleiner Laden bot im Shop zahlreiche Käfige mit mickrigem Platzangebot an. 
Einige dieser Käfige hielten die Mindestmasse nur knapp ein, andere unter-
schritten sie sogar. Drei nicht gesetzeskonforme Käfige waren als Transport-
käfige deklariert. Rechtlich gesehen mag dies zulässig sein, sinnvoll ist es 
allerdings nicht, da die Käfige zu Transportzwecken nicht geeignet sind.

Anmerkungen zur Deklaration
Die Deklarationen der überprüfbaren Vogelgehege waren mehrheitlich korrekt. Ausbaubedarf bestand insbesondere hin-
sichtlich der Nagergehege, wo teilweise Pauschaldeklarationen verwendet wurden oder die Deklaration falsch war. Bei 
manchen Kleintierställen fehlten Hinweise zu den zulässigen Gewichtskategorien.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Hinsichtlich der Umsetzung der Informationspflicht gab sich der Anbieter intransparent. Aus Sicht des STS sind die auf 
der Website zur Verfügung stehenden Informationen nicht ausreichend, um Art. 111 Genüge zu tun. Folgende Punkte 
müssen angegangen werden:
•	 Ergänzung der fehlenden Rechtsvorschriften auf der Website.
•	 Anpassung der Deklaration: Korrektur von fehlerhaften Angaben zur Zieltierart sowie Ergänzung der maximal 

zulässigen Tierzahlen.
Gehegebeschriebe sollten aus Sicht des STS zudem überall auch die Innenmasse aufführen. Weiter empfiehlt der STS, 
nicht nur auf die Rechtsvorschriften hinzuweisen (welche ja das absolute Minimum definieren), sondern auch Informa-
tionen zu vorbildlichen Haltungsbedingungen bereitzustellen.
Im Sinne des Tierwohls und des Konsumentenschutzes sollten Gehege unterhalb der Mindestvorschriften aus dem Sor-
timent entfernt werden.
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Die Firma bot zahlreiche minimalistisch bemessene Gehege an, welche die gesetzlich vorgegebenen Min-
destmasse zur Tierhaltung nur knapp einhielten oder teilweise auch unterschritten. Das abgebildete Modell 
«Petty» war mit zweierlei Massangaben versehen – sollten die kleineren Masse korrekt sein, so ist das Gehe-
ge nicht gesetzeskonform.
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Hierbei handelte es sich um eine korrekte Aufführung der Zieltierarten inklusive der Gewichtsklasse bei 
Kaninchen. Die zulässigen Besatzdichten müssten allerdings noch ergänzt werden.
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3.3.19	 Keller Martigny SA (KMY)

Anzahl geprüfter Gehege •	 6 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige

Massangaben Abgesehen von einer Ausnahme, bei der Massangaben fehlten, gab KMY 
überall sowohl Aussen- als auch Innenmasse an.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

11

4
0
1

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

KMY stellte die für Nager, Kaninchen und Vögel geltenden Mindestvorschrif-
ten in einem Dokument zusammen und stellte dieses im Katalog zur Verfü-
gung. Die Vorschriften für die Kaninchen waren allerdings nicht vollständig 
sowie stellenweise falsch (Kaninchen: Art. 64 und 65 fehlend, Anforderung f 
falsch).
Im Anschluss an die Umfrage des STS integrierte man zudem die Broschüren 
zu den tiergerechten Gehegen in den Verkaufsangeboten.

bis

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

KMY gab an, dass keine Privatpersonen, sondern nur Grossisten beliefert 
werden, und wies auf die verlinkten Broschüren hin.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Alle Gehegeangebote enthielten Hinweise zur Zieltierart, wobei KMY auf Piktogramme setzte. Dies war aber nicht in jedem 
Fall zielführend, da beispielsweise Maus und Ratte nicht einfach zu unterscheiden waren. Die Mehrheit der Deklarationen 
bewertete der STS als korrekt.

Fazit & Verbesserungsbedarf
KMY muss insbesondere die zulässige Anzahl Tiere in den Verkaufsangeboten ergänzen und die fehlerhaften Deklaratio-
nen anpassen. Die Piktogramme erachtet der STS im Falle der Vögel sowie teilweise der Kleinnager als mässig geeignet, 
hier wären schriftliche Informationen eindeutiger.
Die Integrierung der Broschüren ist lobenswert, denn diese führen nicht nur die Rechtsvorschriften auf, sondern geben 
auch Inputs zu tierfreundlichen Haltungsbedingungen. Die Auszüge der Tierschutzverordnung, welche stellenweise feh-
lerhaft waren, müssen hingegen überarbeitet werden.
Positiv erwähnenswert ist die Aufführung von Innen- und Aussenmassen.

Für Meerschweinchen ist eine Grundfläche (Bodenfläche) von mindestens einem halben Quadratmeter vor-
geschrieben. Das abgebildete Gehege war folglich falsch deklariert.
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Die aufgeführte Zieltierart (Wellensittich) war korrekt, streng genommen hätte man allerdings noch andere 
Zieltierarten aufführen können. Angaben zu den Tierzahlen fehlten.
Positiv: Im Anschluss an die Umfrage des STS verlinkte KMY die Broschüren zu den tiergerechten Gehegen 
direkt in den Verkaufsangeboten (Pfeil).
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3.3.20	 Landi

Anzahl geprüfter Gehege •	 2 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 1 Kleintierstall

Massangaben Nur Aussenmasse vorhanden.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

2

1
0
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nur in einem Fall vorhanden, dort korrekt.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Auf der Website der Landi fanden sich keinerlei Informationen zur tiergerech-
ten Haltung oder den Rechtsvorschriften.

Aktuell
, 

falls 
Reali-
sation: 

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Eine Verlinkung von Merkblättern oder Broschüren sei gemäss der Landi ein 
Thema, wurde jedoch bis Redaktionsschluss der Recherche nicht umgesetzt.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Die Landi bot nur drei Gehege an, wovon zwei im Laden abgeholt werden mussten. Der Kleintierstall «Mona» war pauschal 
als «Nagerstall» deklariert, ohne Hinweise zu den zulässigen Tierarten bzw. Gewichtsklassen bei Kaninchen.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Auch die Landi muss der Informationspflicht nachkommen! Die Website soll mit Informationen zur Tierhaltung ergänzt 
werden (z. B. Verlinkung von Broschüren/Merkblättern direkt im Verkaufsangebot). Die Deklaration ist dahingehend an-
zupassen, dass die Angaben für «Mona» konkretisiert und «Mona» und «Criceti» mit der zulässigen Anzahl Tiere versehen 
werden müssen. Weiter ist eine Aufführung der Innenmasse angezeigt.
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Das Verkaufsangebot zu «Mona» enthielt nur eine Pauschalbezeichnung («Nagerstall»), Hinweise auf die 
zulässigen Tierarten, die Gewichtskategorien bei Kaninchen sowie die Anzahl Tiere fehlten.
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3.3.21	 Meinwarenkorb GmbH

Anzahl geprüfter Gehege •	 3 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 4 Kleintierställe

Massangaben Meinwarenkorb gab jeweils nur die Aussenmasse der Gehege an.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

0

7
0
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Überall vorhanden, allerdings bei fünf Gehegen fehlerhaft, bei zwei Gehegen 
nicht beurteilbar. 

 

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine vorhanden

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Meinwarenkorb gab an, dass die Deklaration derzeit die einzige Form der 
Informationsvermittlung sei. Die Firma gab sich offen gegenüber Inputs, re-
alisierte die Vorschläge des STS jedoch bis Redaktionsschluss des Berichts 
nicht. 

Weitere Auffälligkeiten Ein Kleintierstall unterschritt die für Kaninchen und Meerschweinchen gel-
tenden Mindestmasse.

Anmerkungen zur Deklaration
Meinwarenkorb vertrieb dieselben Produkte wie die Firma Gonser und führte auch dieselben Deklarationen auf. Folglich 
waren zwar alle Gehege mit Angaben zur Zieltierart versehen, jedoch stimmten diese nur teilweise oder gar nicht. Auch 
die Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere waren nicht korrekt.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Der Ansatz, die Zieltierarten sowie die Anzahl zulässiger Tiere aufzuführen, ist grundsätzlich passend, allerdings müssen 
die Angaben auch korrekt sein. Der STS rät davon ab, sich blindlings auf die Empfehlungen der Lieferanten zu verlassen! 
Die fehlerhaften Deklarationen müssen zwingend angepasst werden.
Weiter müssen den Käufern schriftliche Informationen zur Tierhaltung präsentiert werden (z. B. Verlinkung von Merkblät-
tern/Broschüren auf der Website und/oder Versand von Infomaterial). Aus Sicht des STS ist zudem eine Angabe der In-
nenmasse von Stallabteilen angezeigt.

Die Deklarationen für dieses Gehege waren vom Lieferanten übernommen worden, ohne sie vorgängig zu prü-
fen. Das Gehege ist für Chinchillas nicht gesetzeskonform, wird aber für selbige empfohlen.
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3.3.22	 Online-Zoo

Anzahl geprüfter Gehege •	 8 Vogelkäfige
•	 9 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 6 Kleintierställe

Massangaben Online-Zoo führte jeweils nur die Aussenmasse der Gehege auf.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

7

12
4
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine vorhanden

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Online-Zoo wies in den Tierkategorie des Webshops darauf hin, vor dem Kauf 
die Merkblätter des STS zu konsultieren und verlinkte diese. Die Verlinkung 
geschah jedoch nicht einzeln pro Merkblatt, sondern mit einem Gesamtlink 
zur Heimtiermerkblätterrubrik.

Weitere Auffälligkeiten Der Anbieter bot Sandpapier für Vogelkäfige an. Sandpapier ist allerdings 
schädlich für die Füsse der Vögel und als Überzug von Sitzstangen deswegen 
auch verboten.

Anmerkungen zur Deklaration
Die Deklaration musste insgesamt als schlecht eingestuft werden. Einige Gehege – insbesondere in der Kategorie Vogel-
käfige – wiesen Pauschaldeklarationen auf. Auch bei den Kleintierställen waren teils Pauschaldeklarationen vorhanden, 
teils fehlten die Deklarationen ganz.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die Deklarationen präsentierten sich in schlechtem Licht und müssen folglich überarbeitet werden:
•	 Anpassung der fehlerhaften Angaben zur Zieltierart, Ergänzung fehlender Deklarationen.
•	 Aufführung der zulässigen Anzahl Tiere.
Der STS rät zudem dazu, die Gehegebeschriebe auch mit Innenmassen zu versehen.
Die Verlinkung der STS-Publikationen ist grundsätzlich passend, da diese alle notwendigen Informationen enthalten. Der 
Link könnte jedoch noch prominenter platziert sein (d. h. im Verkaufsangebot). Weiter wären Direktverlinkungen des für 
die jeweilige Tierart relevanten Merkblatts hilfreich. Alternativ besteht die Möglichkeit, bei einem Verkauf von Gehegen 
Printmaterialien mitzuliefern (z. B. Merkblätter/Broschüren). So erreicht die Information den Kunden zuverlässig.
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Der Begriff «Exoten» ist zu pauschal, um als Deklaration zu gelten, da exotische Vögel in allen möglichen Grös-
sen vorkommen. Zu kritisieren sind zudem die fehlenden Angaben zur zulässigen Anzahl Vögel.

Das Gehegeangebot für «Ivan 120» enthielt weder Hinweise zur zulässigen Zieltierart (inkl. Gewichtskategorie) 
noch zur Besatzdichte.
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3.3.23	 Otto’s AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 3 Kleintierställe

Massangaben Nur Aussenmasse vorhanden.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

0

2
0
1

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Vorhanden, allerdings nicht korrekt.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Die Produktbeschriebe enthielten in geringem Masse auch Haltungstipps. 
Diese waren allerdings nicht umfassend genug, um der Informationspflicht 
nachzukommen. Otto’s verbesserte sich aber in der Folge (s. u.).

 > 
Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Otto’s verwies auf die Produktdeklarationen und bat darum, auf Mängel hin-
gewiesen zu werden. Die vom STS vorgeschlagene Massnahme einer Verlin-
kung von Merkblättern wurde umgesetzt.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Otto’s verkaufte Produkte von Pet Homes und verwendete dieselben Deklarationen wie der Lieferant. Angaben zur 
Zieltierart sowie zur Anzahl zulässiger Tiere waren vorhanden, Letztere jedoch nicht korrekt. 

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die Deklarationen, insbesondere die Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere, müssen überprüft und angepasst werden. Zu 
diesem Zweck ist auch eine Nachfrage der Innenmasse beim Hersteller nötig. Es wäre sinnvoll, derartige Massangaben 
in der Folge auch gleich im Verkaufsangebot zu publizieren.
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Der Gehegebeschrieb war offenbar vom Lieferanten übernommen worden. Er gestaltete sich sehr umfangreich 
und enthielt grundsätzlich die gewünschten Angaben (Zieltierart inklusive Gewichtskategorie bei Kaninchen, 
zulässige Anzahl Tiere). Es wäre allerdings gut gewesen, den Beschrieb vorgängig zu prüfen, denn …

 … die aufgeführten Tierzahlen waren mehrheitlich falsch.
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3.3.24	 Petcenter.ch AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 9 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben Die Gehege waren grösstenteils nur mit Aussenmassen versehen.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

25

2
0
2

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Bei 27 Gehegen vorhanden, korrekt bei 18 Angeboten, fünf Gehegeangebote 
mit inkorrekten Tierzahlen, vier nicht überprüfbar.

 

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Petcenter führte auf der Website einen Blog, welcher auf verschiedene Heim-
tierhaltungsthemen einging. Relevant waren allerdings lediglich zwei Posts, 
welche die Kaninchen- und Wellensittichhaltung behandelten. Andere Tier-
arten wie beispielsweise Hamster oder Nymphensittiche fehlten, obwohl Pet-
center entsprechende Gehege verkaufte. Der Blog war folglich nicht ausrei-
chend, um als schriftliche Information im Sinne von Art. 111 TSchV zu 
gelten. Er enthielt zudem stellenweise irreführende Darstellungen – der 
Schweizer Tierschutz STS wurde mehrmals mit dem Tierschutzrecht verwech-
selt. Petcenter änderte dies auf eine Anmerkung des STS hin.
Drei Verkaufsangebote enthielten Hinweise zur TSchV, wobei es sich allerdings 
nicht um Direktlinks handelte, sondern um einen veralteten Link zum BLV.

, 
wenn 
reali-
siert: 

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Petcenter gab an, die Kunden mündlich darauf hinzuweisen, für wie viele 
Tiere ein Gehege zulässig sei, und auf die Merkblätter des STS zu verweisen. 
Eine schriftliche Abgabe von Informationsmaterial fand bis zum Zeitpunkt 
der Umfrage nicht statt, Petcenter fragte den STS aber nach Informations-
material und gab an, zukünftig die Broschüren zu bestellen und den Kunden 
abzugeben bzw. mitzuliefern. 

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Petcenter deklarierte alle geprüften Käfige mehrheitlich korrekt mit der Zieltierart und führte bei den Kaninchen auch 
die Gewichtskategorie auf.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Zum Recherchezeitpunkt gestaltete sich die Informationsvermittlung von Petcenter als nicht ausreichend. Sofern Pet-
center zukünftig tatsächlich Infomaterial versendet, kann die Informationsvermittlung als akzeptabel bezeichnet werden. 
Sie könnte allerdings noch optimiert werden, indem die Blogs ausgebaut oder alle Verkaufsangebote mit Merkblättern 
und Broschüren verlinkt werden. So kann sich der Kunde im Voraus informieren.
Im Hinblick auf die Deklaration besteht insbesondere bei der Anzahl zulässiger Tiere Ausbaubedarf. Mündliche Deklara-
tionen sind nicht ausreichend.

Petcenter führte vorbildlicherweise bei der Mehrheit der Gehege sowohl die Zieltierarten als auch die zuläs-
sige Anzahl Tiere auf. Im besagten Beispiel waren die Zieltierarten sowie die maximale Besatzdichte korrekt 
wiedergegeben. Hingegen müsste noch präzisiert werden, dass als Mindestanzahl nicht vier, sondern zwei 
Vögel gehalten werden können. Hier wurde die TSchV falsch interpretiert.
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Aufgrund der geringen Höhe ist dieses Gehege für Ratten nicht zulässig. Die Zieltierarten Meerschweinchen 
sowie Kaninchen bis 2,3 Kilogramm sind korrekt, allerdings stimmt die Anzahl Meerschweinchen nicht.
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3.3.25	 Petfriends AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 7 Kleintierställe

Massangaben Es handelte sich mehrheitlich um Aussenmasse, lediglich bei drei Gehegen 
wurden auch die Innenmasse angegeben.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

9

15
1
2

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Zum Zeitpunkt der Gehegeprüfung waren keine Informationen zur tiergerech-
ten Haltung vorhanden. Nachträglich fügte Petfriends Auszüge der TSchV an. 
Diese waren aber stellenweise inkorrekt und unvollständig (teilweise zu nied-
rige Flächen für zusätzliche Tiere angegeben, Art. 64 und 65 fehlend, keine 
Vorschriften für Kaninchen über 2.3 Kilogramm, Anforderung f für Kaninchen 
fehlerhaft).

 > 
bis

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Petfriends verkaufte Sandpapier für Vögel. Dieses ist allerdings für die Fuss-
ballengesundheit von Vögeln schädlich und als Sitzstangenüberzug zudem 
verboten. Ein Vogelkäfig («Canto») enthielt eine Unterteilung, deren Instal-
lierung dazu führt, dass sich die Gehegefläche halbiert und das Gehege folg-
lich nicht mehr gesetzeskonform ist.

Anmerkungen zur Deklaration
Inkorrekte Deklarationen fanden sich insbesondere bei den Kaninchenkäfigen und Kleintierställen, da bei den Kaninchen 
die Gewichtsklassen nicht erwähnt wurden.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Es ist fraglich, ob der Anbieter bis zum Zeitpunkt der Recherche der Informationspflicht nachkam. In der Zwischenzeit 
ergänzte Petfriends die Verkaufsangebote mit Auszügen der TSchV. Diese Form der Informationsvermittlung wäre grund-
sätzlich passend, allerdings müssen die fehlerhaften und unvollständigen Angaben angepasst werden. Optimaler wäre, 
wenn auch auf der Website Haltungsinformationen präsentiert würden, welche über die Rechtsvorschriften hinausgehen 
(z. B. STS-Merkblätter oder die Broschüren über tiergerechte Gehege).
Im Sinne einer korrekten Umsetzung der Informationspflicht ist zudem eine Anpassung der Deklarationen notwendig:
•	 Zieltierarten: Korrektur der Falschinformationen sowie Ergänzung von fehlenden Angaben.
•	 Besatzdichte: Angaben zur maximal zulässigen Anzahl Tiere aufführen.
Des Weiteren ist aus Sicht des STS eine Aufführung von Innenmassen der Gehege indiziert. Der STS plädiert ferner 
dafür, auf den Verkauf von Sandpapier sowie von Gehegen unterhalb der Mindestmasse zu verzichten.
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Die aufgeführten Zieltierarten («Meerschweinchen, Zwergkaninchen und andere mittelgrosse Nager») sind 
nur teilweise korrekt. Das Gehege ist für Meerschweinchen und Zwergkaninchen zulässig, die Bezeichnung 
«andere mittelgrosse Nager» ist hingegen nicht passend. Für Ratten, Chinchillas oder Degus wie auch für 
grössere Kaninchenrassen (Kaninchen sind notabene keine Nager) ist das Gehege aufgrund der zu geringen 
Höhe nicht gesetzeskonform.
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Dieses Gehege ist nicht für alle Kaninchenrassen zulässig, Hinweise hierzu fehlten allerdings. Auch Angaben 
zur Anzahl zulässiger Tiere waren nicht vorhanden.
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3.3.26	 Pet Homes AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 5 Vogelkäfige
•	 9 Kleintierställe

Massangaben Pet Homes notierte jeweils nur die Aussenmasse, bei einem Stall fehlten 
die Massangaben ganz.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

4

7
0
3

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Bei 11 von 14 Gehegebeschrieben erwähnte Pet Homes die maximal zuläs-
sige Anzahl Tiere – die Angaben waren allerdings nur in vier Fällen korrekt, 
in zwei Fällen nicht abschliessend beurteilbar und in fünf Fällen fehlerhaft. 
Der Fehler lag wohl darin begründet, dass Pet Homes Auslaufflächen ebenfalls 
dazuzählte, relevant für die Gesetzeskonformität sind jedoch nur die Stallflä-
chen.

 

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Ganz unten auf der Website fand sich ein Themenbereich mit Informationen 
zur Tierhaltung, welcher allerdings nur mässig zweckdienlich war. Die Hal-
tungsinformationen zu Meerschweinchen gestalteten sich akzeptabel, die 
Rechtsvorschriften zur Kaninchenhaltung musste man sich hingegen über 
zwei Themenbereiche hinweg zusammensuchen (wobei sie nicht vollständig 
waren). Die Haltungsinformationen zu den Vögeln waren sehr knapp verfasst 
und nicht ausreichend.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Pet Homes führte bei den Zieltierarten u. a. Hühner auf. Die Gehege waren aber meist zu wenig hoch, um die Vorschrif-
ten, welche im Hinblick auf die Positionierung der Sitzstangen bestehen, einzuhalten. Positiv ist, dass bei Kaninchen 
jeweils zwischen den unterschiedlichen Gewichtsklassen differenziert wurde.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die auf der Website von Pet Homes bereitgestellten Haltungsinformationen sind zu unvollständig, um Art. 111 TSchV 
Genüge zu tun. Da die Firma nicht auf die Umfrage des STS antwortete, ist fraglich, ob sie der Informationspflicht in 
anderer Art und Weise nachkommt. Folgende Verbesserungen sind notwendig:
•	 Ergänzung der fehlenden Rechtsvorschriften zu Kaninchen, Vögeln und zum Geflügel.
•	 Anpassung der fehlerhaften Deklarationen, insbesondere im Hinblick auf die Anzahl Tiere und die Hühner.
Im Sinne des Tierwohls empfiehlt der STS, nicht nur auf die Rechtsvorschriften einzugehen, sondern auch tierfreundliche 
Haltungsbedingungen bei Kaninchen und Vögeln zu thematisieren.
Weiter sollten alle Gehegeangebote mit Angaben zu den Innenmassen ergänzt werden.
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Dieses Gehege besteht aus einem doppelstöckigen Stallabteil mit angehängtem Auslauf. Zur Beurteilung der 
Gesetzeskonformität ist nur der Stall relevant.

Die Besatzdichte bei den Meerschweinchen und den Kaninchen bis 5,5 Kilogramm ist nicht korrekt. Auf-
grund der fehlenden Angaben zu den Abteilinnenhöhen bleibt unklar, ob das Gehege überhaupt für alle 
Kaninchenrassen zulässig ist.
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3.3.27	 Pet Paradise Tier Shop Schweiz

Anzahl geprüfter Gehege •	 1 Nager-/Kaninchenkäfig
•	 2 Kleintierställe

Massangaben Nur Aussenmasse vorhanden.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

0

1
0
2

bis

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht ersichtlich.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Nicht ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Pet Paradise deklarierte alle drei Gehege mit Angaben zur Zieltierart. Der Produktebeschrieb zu «Arktis» enthielt fehler-
hafte Angaben zu den Zieltierarten, das Gehege ist für Rennmäuse nicht zulässig (und für Hamster gerade knapp über 
den Mindestvorschriften). Ein Kleintierstall war als zulässig für Kaninchen bis 2.3 Kilogramm deklariert; da jedoch 
keine Angaben zur Innenhöhe vorhanden waren, konnte nicht abschliessend beurteilt werden, ob der Stall für Kaninchen 
dieser Gewichtsklasse gesetzeskonform war. Beim dreistöckigen Kaninchenstall blieb ebenfalls unklar, ob die Innenhöhe 
für alle Kaninchenrassen ausreichte. Für Degus und Chinchillas ist der Stall aus Sicht des STS nicht geeignet und – wenn 
die Abteile nicht permanent verbunden sind – auch nicht zulässig.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Es ist höchst fraglich, ob die Firma der Informationspflicht nachkommt.
Folgende Massnahmen sind zur Umsetzung der Informationspflicht notwendig:
•	 Überprüfung und Anpassung der Angaben zur Zieltierart.
•	 Aufführung der maximal zulässigen Anzahl Tiere.
•	 Bereitstellung von schriftlichen Informationen zur Tierhaltung, z. B. durch Verlinkung von Merkblättern und Bro-

schüren.
Des Weiteren ist aus Sicht des STS eine Aufführung der Innenmasse der Gehege indiziert.
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Dieses Gehege wurde falsch deklariert, es ist für Rennmäuse nicht zulässig, 
da die Fläche und die Schalenhöhe zu gering sind. Für Hamster ist das 
Gehege nur zulässig, wenn die Innenhöhe der Schale effektiv min. 15 Zen-
timeter beträgt. Angaben zur Anzahl zulässiger Tiere fehlten. 
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3.3.28	 Petsexpert

Anzahl geprüfter Gehege •	 1 Vogelkäfig
•	 2 Nager-/Kaninchenkäfige

Massangaben

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

0

3
0
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Petsexpert veröffentlichte auf seiner Website kurze Ausführungen zur Wahl 
des richtigen Käfigs (Papageien, Ratten, Hamster, Frettchen, Meerschwein-
chen) – der Informationsgehalt sowie die Qualität der Informationen reichten 
allerdings bei Weitem nicht aus, um Art. 111 TSchV Genüge zu tun. Manche 
Informationen waren aus rechtlicher Sicht schlichtweg falsch, weiter fanden 
sich mehrere aus Tierschutzsicht höchst fragwürdige Empfehlungen. So wur-
de beispielsweise eine Grundfläche von 60 x 30 Zentimetern für ein Meer-
schweinchen empfohlen (Anmerkung: Meerschweinchen dürfen nicht allein 
gehalten werden, die Mindestfläche für zwei Tiere beträgt 0,5 Quadratmeter). 
Auch bei den Kaninchen fanden sich falsche Angaben zur Käfiggrösse. Bei 
den Papageien indessen wurden tierquälerische Rundkäfige als Unterbrin-
gungsmöglichkeit angeführt, zudem führte Petsexpert auf, dass grosse Käfige 
kontraproduktiv seien. Dass die Haltung von Frettchen bewilligungspflichtig 
ist und Frettchen zudem nicht in Käfigen gehalten werden dürfen (Frettchen-
gehege müssen eine Mindestfläche von 4 Quadratmetern sowie 2,4 Kubik-
meter Mindestvolumen aufweisen), schien den sogenannten «Heimtierexper-
ten» ebenfalls entgangen zu sein.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Ein Gehege unterschritt die in der TSchV vorgeschriebenen Mindestmasse. 
Der Anbieter bot zudem Sandpapier für Vögel an, dieses ist jedoch schädlich 
für die Fussballen und als Überzug für Sitzstangen verboten.

Anmerkungen zur Deklaration
Im Onlineshop von Petsexpert fanden sich drei Gehege, deren Deklarationen allesamt nicht korrekt waren. Der Vogelkä-
fig, welcher als «Kanarienkäfig und Exotenkäfig» (Pauschaldeklaration) angepriesen wurde, unterschritt die Mindestvor-
schriften der TSchV. Die beiden Indoorkäfige waren pauschal als «Kaninchenkäfige» deklariert, obwohl sie nur für Kanin-
chen bis 2,3 bzw. 3,5 Kilogramm zulässig waren.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Aus Sicht des STS präsentierte sich dieser Shop höchst tierschutzwidrig, da keinerlei Bewusstsein für die Bedürfnisse der 
Tiere und die Rechtsvorschriften vorzuherrschen schien. Die Informationspflicht wurde offenbar nicht eingehalten. Es wäre 
angebracht, den Shop für den Schweizer Markt zu schliessen.

Die Aussenmasse des Geheges betrugen lediglich 60 x 32,5 Zentimeter – somit ist das Gehege für die perma-
nente Haltung von Vögeln nicht zulässig.
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Die Deklaration war folglich falsch, zudem enthielt der Beschrieb eine Pauschaldeklaration 
(«exotische Vögel»). Die Einrichtung (Plastiksitzstangen und Spiegel) ist nicht tiergerecht.

Grober Fehler: Die angegebenen Flächenmasse für Meerschweinchen entsprechen nicht den gesetzlichen 
Mindestvorschriften. Meerschweinchen dürfen zudem nicht einzeln gehalten werden.
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Bei Tiergehegen gilt immer: je grösser, desto besser. Aus Sicht des STS ist daher das Abraten von grosszügi-
gen Käfigen stossend und nicht im Sinne des Tierwohls. Petsexpert bewirbt zudem Rundkäfige, diese werden 
von Experten als tierquälerisch eingestuft.
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3.3.29	 Qualipet AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 9 Kleintierställe

Massangaben Qualipet führte mehrheitlich nur die Aussenmasse der Gehege auf, 
lediglich zwei Gehege enthielten Angaben zu den Aussen- und Innenmas-
sen. Bei drei Vogelkäfigen waren die Innenhöhen vermerkt, Angaben zur 
Länge und Breite fehlten allerdings. Einzelne Gehege enthielten Flächen-
angaben, wobei aber offenbar mit den Aussenmassen gerechnet wurde, was 
nicht zielführend ist.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

18

11
0
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nur bei drei Gehegen vorhanden, davon in zwei Fällen korrekt.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Qualipet bot einen Blog an, welcher auf die Haltung und die Bedürfnisse von 
Kaninchen sowie verschiedener Nagerarten einging. Der Blog gestaltete sich 
recht ausführlich, enthielt aber vereinzelt Lücken oder Ungenauigkeiten; so 
wurden die Rechtsvorschriften nicht immer deutlich hervorgehoben oder wa-
ren nicht vollständig aufgeführt. Zu Vögeln waren zudem keine Informationen 
vorhanden.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Qualipet deklarierte alle Gehege mit Angaben zur Zieltierart. Leider stellte sich die Firma durch ungenaue oder pauscha-
le Deklarationen stellenweise selbst ein Bein. So waren beispielsweise manche Vogelkäfige mit Bezeichnungen wie «für 
Exoten», «für Sittiche» oder «Vogelheim» versehen, bei Kaninchengehegen fehlten in zwei Fällen Hinweise zur Gewichts-
klasse. Auch die Bezeichnung «Ferienheim», welche für Gehege unterhalb oder nur knapp über den Mindestmassen 
verwendet wurde, ist ungünstig gewählt. Anlässlich von allfälligen Ferienaufenthalten muss die TSchV nämlich ebenfalls 
eingehalten werden!

Fazit & Verbesserungsbedarf
Hinsichtlich der Genauigkeit der aufgeführten Verwendungszwecke besteht bei Qualipet noch Ausbaubedarf. Pauschal-
bezeichnungen sollten vermieden werden, bei Kaninchengehegen muss die jeweilige Gewichtsklasse angegeben werden. 
Weiter ist es nötig, die Gehege mit Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere zu ergänzen.
Der Qualipet-Blog ist aus Sicht des STS noch nicht umfassend genug, um Art. 111 vollständig nachzukommen. Da 
Qualipet nicht auf die Umfrage antwortete, bleibt unklar, ob die Informationsvermittlung noch in anderer Form (z. B. 
Versand von Merkblättern) erfolgt. Sofern dies nicht der Fall ist, muss entweder der Blog ergänzt oder den Käufern müs-
sen Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt werden.
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Der Gehegebeschrieb von «Panama Plus» enthielt eine Pauschaldeklaration: Der Begriff «Exoten» ist unpas-
send, denn exotische Vögel können sich in ihrer Grösse stark unterscheiden und sind folglich rechtlich auch 
unterschiedlich geregelt.

Die Zieltierarten waren korrekt deklariert, es fehlten allerdings Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere.
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3.3.30	 Tectake/Roland Kemmer AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 4 Vogelkäfige
•	 4 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 2 Kleintierställe

Massangaben Zu allen Gehegen waren jeweils sowohl die Aussen- als auch die Innenmas-
se aufgeführt.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

9

1
0
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Bei acht Gehegebeschrieben fanden sich Angaben zur zulässigen Anzahl 
Tiere, korrekt waren diese in sieben Fällen.

 

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Unterhalb der Produkteauflistung der Kategorien «Kleintierkäfige» und «Vo-
gelkäfige» führte Tectake knapp abgefasste Empfehlungen zur Grösse von 
Gehegen sowie Hinweise zur Einrichtung von Kleintiergehegen auf. Abgese-
hen davon fanden sich keine Hinweise zur tiergerechten Haltung und den 
Bedürfnissen von Tieren. Auch die geltenden Rechtsvorschriften waren nicht 
aufgeführt. 

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Die Firma meldete, dass die Produkte deklariert seien. Die Firma ging aller-
dings nicht auf die Frage nach der Abgabe von Informationsmaterialien ein. 

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Tectake führte in allen Gehegebeschrieben Angaben zur Zieltierart auf, diese waren mehrheitlich korrekt. Positiv zu er-
wähnen ist, dass die Firma auf Pauschaldeklarationen verzichtete.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Tectake gab sich Mühe bei der Deklaration. Bei zwei Gehegeangeboten sind allerdings Korrekturen notwendig, in einem 
Fall müssen die fehlerhaften Angaben zur Zieltierart korrigiert werden, im anderen Fall braucht es eine Anpassung der 
zulässigen Tierzahl. Bei zwei weiteren Gehegebeschrieben sind Ergänzungen zur zulässigen Anzahl Tiere vonnöten.
Die von Tectake verfassten Empfehlungen zu den Gehegegrössen und der Einrichtung indessen sind nicht ausreichend, 
um Art. 111 TSchV Genüge zu tun. Der STS empfiehlt, die Verkaufsangebote mit Verlinkungen zu Informationsmateria-
lien (Merkblätter/Broschüren) zu versehen. Empfehlenswert wäre auch der Versand von Informationsmaterial.
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3.3.31	 Shopanimal Sàrl

Anzahl geprüfter Gehege •	 4 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 9 Kleintierställe

Massangaben Die Firma führte mehrheitlich die Aussenmasse von Gehegen auf.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

12

8
1
2

bis

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Bei sechs Gehegen vorhanden, davon zweimal korrekt, einmal fehlerhaft und 
in drei Fällen irrelevant (Transportkäfige).

 

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Leider bot Shopanimal drei Hamstergehege an, welche die Mindestvorschrif-
ten nicht einhielten. Die Firma erwähnte zwar, dass die Gehege nur für kurze 
Aufenthalte verwendet werden sollten, aus Sicht des STS sollten derart mi-
nimalistische Gehege jedoch gar nicht erst angeboten werden.

Anmerkungen zur Deklaration
12 Gehege wurden als korrekt deklariert eingestuft, allerdings verwendete Shopanimal teilweise unglücklich gewählte 
Bezeichnungen. So wurde bei manchen Volieren die Deklaration «grosse Papageien» verwendet, wobei nachfolgend als 
Beispiel der Graupapagei aufgeführt war. Für Grosspapageien gelten allerdings andere Mindestvorschriften als für Grau-
papageien. Es wäre am besten, sich an der Formulierung der TSchV zu orientieren, welche die Bezeichnungen «Papa-
geien bis Grösse Graupapagei» und «Grosspapageien (Aras und Kakadus)» verwendet.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die Firma kommt der Informationspflicht gemäss Art. 111 TSchV nicht in ausreichender Form nach. Dies muss geändert 
werden, wobei folgende Massnahmen notwendig sind:
•	 Anpassung der fehlerhaften Deklarationen.
•	 Ergänzung der fehlenden Angaben zur maximal zulässigen Tierzahl.
•	 Bereitstellung von schriftlichen Informationen zur Tierhaltung, beispielsweise in Form einer Verlinkung von Informa-

tionsmaterial (Broschüren/Merkblätter) im Verkaufsangebot.
Es ist zudem angebracht, die Gehegeangebote mit Angaben zu den Innenmassen zu versehen. Der STS bittet den Anbie-
ter ferner, zukünftig auf den Verkauf von Gehegen unterhalb der Mindestmasse zu verzichten und ungenaue Formulie-
rungen zu präzisieren.
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Dieser Gehegebeschrieb enthielt keine Angaben zum Verwendungszweck (Zieltierarten/Anzahl Tiere).
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3.3.32	 Shoppet / Incommerce GmbH

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben Mit einer Ausnahme waren überall nur die Aussenmasse aufgeführt.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

0

21
8
1

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Nicht ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Ein Gehege unterschritt die für Kleinnager geltenden Mindestmasse. Der STS 
entdeckte zudem in der Anwendung verbotene Sitzstangen mit Sandüberzug 
sowie tierschutzwidrige Kunststoffattrappen für Sittiche.

Anmerkungen zur Deklaration
Die Angaben von Shoppet waren derart unzureichend, dass man nicht einmal von einer Deklaration sprechen kann. 
Shoppet verwendete grösstenteils Pauschalbezeichnungen oder verzichtete gleich ganz auf eine Aufführung der Zieltier-
art. Kein einziges Gehege war hinsichtlich der Zieltierart korrekt deklariert, auch Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere 
fehlten.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die Recherche lieferte keinerlei Belege, dass der Anbieter der Informationspflicht in irgendeiner Form nachkommt. Von 
einem Kauf in diesem Shop wird abgeraten, da auch verschiedene problematische Artikel verkauft werden. Es wäre am 
zielführendsten, den Shop zu schliessen. Ansonsten müssten grössere Anstrengungen unternommen werden, um den 
Rechtsvorschriften nachzukommen.

Gut ein Viertel aller Gehege, welche der STS prüfte, war nicht hinsichtlich des Verwendungszwecks dekla-
riert, so auch «Savic Primo 60 Knock Down».
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Dieses Gehege ist für die Haltung von Kleinnagern nicht zulässig, da die gesetzlich vorgegebene Mindest-
fläche von 0,18 Quadratmeter nicht erreicht wird und die Schale für Hamster überdies zu wenig hoch ist.
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3.3.33	 Tierbedarf-Discount GmbH

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 8 Kleintierställe

Massangaben Mit Ausnahme von fünf Vogelkäfigen waren überall nur die Aussenmasse 
vermerkt.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

17

10
0
1

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Bei 20 Gehegeangeboten vorhanden, davon 13 Angaben korrekt, fünf fehler-
haft und zwei nicht beurteilbar.

 

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Tierbedarf-Discount führte in den Verkaufsangeboten der Vogelgehege kurz 
die für die Vogelhaltung geltenden Einrichtungsvorschriften auf. Die Verkaufs-
angebote enthielten zudem eine Dokumenterubrik, in welcher die Merkblätter 
des BLV zu den Rechtsvorschriften aufgeschaltet waren.
Bei den Nagerkäfigen für den Indoorgebrauch wie auch den Kleintierställen 
fehlten Informationen zu den Rechtsvorschriften.

bis

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Das «Vogelheim Canto» unterschreitet im unterteilten Zustand die Mindest-
vorschriften, Hinweise dazu fehlten.

Anmerkungen zur Deklaration
Tierbedarf-Discount deklarierte alle geprüften Gehege mit der jeweiligen Zieltierart und listete mit Ausnahme der Klein-
tierställe auch die zulässige Anzahl Tiere auf. Leider stimmten die Angaben nicht immer. Bei den Kleintierställen ver-
passte man es, auf die zulässigen Gewichtskategorien hinzuweisen.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Tierbedarf-Discount kam der Informationspflicht noch nicht in ausreichendem Masse nach. Folgende Punkte müssen 
angegangen werden:
•	 Anpassung der fehlerhaften Angaben zur Zieltierart bzw. zur zulässigen Anzahl Tiere.
•	 Ergänzung der zulässigen Tierzahlen, wo nicht vorhanden.
•	 Verlinkung der BLV-Merkblätter auch in den Verkaufsangeboten der Nagerkäfige und Kleintierställe.
Eine Aufführung der Gehegeinnenmasse ist aus Sicht des STS ebenfalls indiziert. 
Im Sinne des Tierwohls wäre es ferner empfehlenswert, nebst den Rechtsvorschriften auch Empfehlungen für tierfreund-
liche Haltungsbedingungen bereitzustellen.
Der STS bittet den Anbieter zudem darum, das «Vogelheim Canto» aus dem Sortiment zu nehmen.
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Die Zieltierart Meerschweinchen ist korrekt aufgeführt. Auch zur Unterbringung von Kaninchen kann «Ivan 
120» verwendet werden, allerdings ist der Stall nicht für alle Gewichtskategorien zulässig, Hinweise hierzu 
fehlten jedoch. Die zulässige Anzahl Tiere war ebenfalls nicht aufgeführt.
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Sinnvoll: Die Verkaufsangebote für Vogelkäfige enthielten eine Dokumenterubrik, in welcher die Merkblätter 
des BLV zum Download verfügbar waren. Leider fehlten bei den Nagern und Kaninchen derartige Rubriken.
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3.3.34	 Toulefer SA

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 7 Kleintierställe

Massangaben Nur Aussenmasse vorhanden.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
* davon 8 Gehege unterhalb der Mindestmasse mit Verbotshinweis hinsicht-
lich permanenter Haltung
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

12*

14
0
1

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Toulefer bildete auf der Website Auszüge der TSchV ab, die Nagervorschriften 
waren aber stellenweise fehlerhaft (falsche Flächenangaben bei zusätzlichen 
Tieren, Einzelhaltung für Mäuse aufgeführt). Bei den Kaninchen waren die 
Vorschriften zudem nicht vollständig (Mindestvorschriften für Rassen über 
2,3 Kilogramm fehlend, Art. 64 und 65 fehlend). bis

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Toulefer antwortete, dass sie den Kunden die offiziellen Broschüren (gemeint 
waren vermutlich die Broschüren des STS und BLV zu den tiergerechten 
Gehegen) zur Verfügung stellen würden.

Weitere Auffälligkeiten Toulefer bot leider zahlreiche Nager- und Vogelkäfige an, welche die Mindest-
masse unterschritten. Zwar führte die Firma auf, dass derartige Käfige nur 
als Transportkäfige genutzt werden sollten, aus Sicht des STS sollten diese 
Käfige allerdings gar nicht angeboten werden. Zu Transportzwecken sind sie 
nicht geeignet, zudem ist es für den Konsumenten verwirrend, wenn ein 
Gehege einerseits als «Nagerheim» angepriesen, andererseits aber als nicht 
zulässig deklariert wird. Auch darf vermutet werden, dass viele Halter, welche 
derartige «Transportkäfige» kaufen, ihre Tiere dann trotzdem dauerhaft in 
diesen Gehegen halten.

Anmerkungen zur Deklaration
Die Deklaration ist verbesserungsfähig, denn die Angaben zu den Zieltierarten waren öfters fehlerhaft. Die Darstellung 
mit Piktogrammen erachtete der STS als ungünstig, da dies zu Fehlinterpretationen führen könnte und bei den Kaninchen 
nicht zwischen den Gewichtsklassen unterschieden wird.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Toulefer muss insbesondere die Deklaration der Gehege verbessern. Fehlerhafte Angaben zur Zieltierart sind zu korrigie-
ren, in einigen Fällen sind Präzisierungen empfehlenswert. Weiter müssen die zulässigen Tierzahlen aufgeführt werden.
Die Kombination aus Broschüren und Auszügen zur TSchV ist grundsätzlich passend, der auf der Website verfügbare 
Auszug der TSchV muss allerdings korrigiert und ergänzt werden.
Der STS rät ferner dazu, auf den Verkauf von Käfigen unterhalb der Mindestmasse zu verzichten. Weiter sollten bei 
Gehegen auch immer die Innenmasse angegeben werden.
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Falsche Deklaration: das Gehege ist für Nymphensittiche nicht zulässig.

Beim Gehegebeschrieb des Nagerstalls «Ricardo» vermisste der STS Hinweise zur zulässigen Anzahl Tiere.
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3.3.35	 VidaXL / TM Handelsgesellschaft GmbH

Anzahl geprüfter Gehege •	 5 Vogelkäfige
•	 7 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben Nur Aussenmasse vorhanden.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

0

18
0
4

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Fünf Käfige unterschritten die Mindestmasse der TSchV, bei weiteren fünf lag 
dies ebenfalls nahe.

Anmerkungen zur Deklaration
Die Deklaration muss leider als schlecht bezeichnet werden, kein einziger der überprüfbaren Käfige war korrekt deklariert. 
Viele Käfige wiesen falsche Zieltierarten auf, wobei sich stellenweise auch äusserst absurde «Eignungstiere» fanden. Bei 
den Kaninchen fehlte eine Aufführung der zulässigen Gewichtskategorien. Pauschalbezeichnungen wie beispielsweise 
«kleine Haustiere» kamen mehrmals vor. 

Fazit & Verbesserungsbedarf
Der Anbieter schien der Informationspflicht gemäss Art. 111 nicht nachzukommen. Die Gehegedeklarationen waren 
absolut unbrauchbar, und auch Hinweise einer schriftlichen Informationsvermittlung über die Tierhaltungsvorschriften 
waren nicht ersichtlich. Aus Sicht des STS wäre es das Beste, die Tierzubehörrubrik zu schliessen und sich künftig auf 
andere Artikel zu konzentrieren!
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Absurde Deklaration eines ohnehin nicht gesetzeskonformen Produkts: Gemäss Gehegebeschrieb war das 
Gehege für kleinere Kronenkraniche und Sittiche zulässig. Ein Kronenkranich hätte in diesem Gehege gar 
nicht Platz. Die Haltung von Kronenkranichen ist zudem bewilligungspflichtig, sie müssen in grosszügigen 
Freigehegen gehalten werden. Auch für Sittiche ist das Gehege aufgrund der geringen Fläche nicht zulässig.
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Unzureichend: Als Zieltierarten sind Kaninchen (Gehege ist nicht für alle Gewichtsklassen gesetzeskonform, 
ein Hinweis dazu fehlte), Meerschweinchen (korrekt), Hühner (nicht gesetzeskonform für Hühner) und ande-
re kleine Tiere (Pauschalbezeichnung, nicht für alle Kleinnager zulässig) aufgeführt. Die fehlenden Hinweise 
zur maximal zulässigen Besatzdichte waren nur das Tüpfelchen auf dem i.
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3.3.36	 Wädis Kleintierställe

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Kleintierställe

Massangaben Wädis Kleintierställe gab jeweils die Innenflächen an, Angaben zur 
Innenhöhe fehlten aber leider.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

0

6
4
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Vier Gehegeangebote enthielten Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere, diese 
waren aber fehlerhaft.

 

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um einen auf Kleintierställe spezialisierten Anbieter handelt, der sich folglich 
mit den Rechtsvorschriften auskennen sollte, präsentierte sich die Deklaration in schlechtem Licht. Vier Gehege waren 
nicht hinsichtlich der Zieltierart deklariert. Ein Gehege war mit einer pauschalen Deklaration versehen, bei den Kaninchen 
fehlten zudem Angaben zur zulässigen Gewichtskategorie.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die Recherchen des STS lieferten keine Hinweise darauf, dass der Anbieter die Informationsvermittlung umsetzt. Fol-
gende Massnahmen sind notwendig, um Art. 111 Abs. 2 TSchV nachzukommen:
•	 Korrektur der fehlerhaften Deklaration, Ergänzung von fehlenden Angaben zu den Zieltierarten.
•	 Aufführung von korrekten Angaben zur maximal zulässigen Anzahl Tiere.
•	 Bereitstellung von schriftlichen Informationen zur Tierhaltung, z. B. durch Verlinkung von Merkblättern und Bro-

schüren auf der Website oder durch den Versand von Informationsmaterial bei einer Gehegebestellung.

Dieser Gehegebeschrieb war fehlerhaft und unvoll-
ständig. Angaben zur Anzahl Tiere und zur zulässi-
gen Gewichtskategorie bei Kaninchen fehlten. Mit 
einer Grundfläche von 4402 Quadratzentimetern 
ist das Gehege für Meerschweinchen nicht zulässig. 
Erhöhte Flächen können bei Meerschweinchen nur 
dann angerechnet werden, wenn die Grundfläche 
eingehalten wurde.
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3.3.37	 Warenhaus Schweiz

Anzahl geprüfter Gehege •	 3 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben Warenhaus Schweiz führte in den Verkaufsangeboten mehrheitlich die 
Aussenmasse der Gehege auf. Ein Gehege war mit Massangaben versehen, 
bei welchen es sich allenfalls um Innenmasse handeln könnte, klar war 
dies jedoch nicht. Ein Gehege enthielt Angaben zur Innenfläche, aber nicht 
zur Höhe des Abteils.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

1

11
0
1

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Nicht ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Fünf Gehege unterschritten die Mindestmasse der TSchV, bei einem weiteren 
Gehege schien dies ebenfalls möglich.

Anmerkungen zur Deklaration
Ein Teil der Ställe wies nur pauschale Deklarationen («Kleintier») auf, bei den Kaninchengehegen fehlten Angaben zur 
zulässigen Gewichtskategorie.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Der Anbieter scheint nicht mehr online zu sein, was in Anbetracht der schlechten Informationsvermittlung und der tier-
schutzwidrigen Käfige am besten so bleibt!
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Der blanke Hohn: Dieser Käfig war für die Haltung von Hamstern und Mäusen nicht gesetzeskonform (und auch 
aufgrund der Ausstattung völlig ungeeignet). Gemäss Anbieter sei der Käfig aber «ganz super» geeignet …
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3.3.38	 Zoobio GmbH

Anzahl geprüfter Gehege •	 1 Vogelkäfig
•	 4 Nager-/Kleintierkäfige

Massangaben Nur Aussenmasse vorhanden.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

0

5
0
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Nicht vorhanden.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Keine ersichtlich.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Der Vogelkäfig «Rekord 4» unterschritt die Mindestmasse der TSchV. Der 
Anbieter führte zudem Sandhülsen für Vogelsitzstangen im Angebot, die in 
der Anwendung verboten sind.

Anmerkungen zur Deklaration
Zoobio bot lediglich fünf Käfige an, korrekt deklariert war allerdings keiner. So fehlten etwa Hinweise auf die Gewichts-
kategorien bei Kaninchen, zwei Käfige wurden unter der Pauschalbezeichnung «Nagerparadies» geführt, und der Vogel-
käfig hielt die rechtlich vorgeschriebene Mindestgrösse nicht ein.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Der Anbieter scheint der Informationspflicht nicht nachzukommen. Aus diesem Grund und wegen des teilweise tierschutz-
widrigen Sortiments rät der STS von einem Kauf in diesem Shop ab. Es wäre am zielführendsten, den Shop für den 
Schweizer Markt zu schliessen!

Sandüberzüge für Sitzstangen sind in der Anwendung verboten. Aus Sicht des STS sollte man sie daher auch 
nicht verkaufen!
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Mit einer Länge von 60 und einer Breite von 32 Zentimetern ist «Rekord 4» zu klein, um für Vögel zulässig 
zu sein. Trotzdem beschreibt ihn Zoobio als «ideal für Kanarien, exotische und andere kleine Vögel».
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3.3.39	 Zoo Roco AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 4 Kleintierställe

Massangaben Zoo Roco führte bei allen Gehegen Massangaben auf, wobei es sich 
mehrheitlich um Aussenmasse handelte. Zwei Gehege enthielten auch 
Angaben zu den Innenmassen, vier weitere Gehege waren mit unvollständi-
gen Innenmassen (Höhe vorhanden, Länge und Breite fehlten) versehen.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

21

3
0
0

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Zum Evaluierungszeitpunkt enthielt nur ein Gehegeangebot Hinweise zur zu-
lässigen Anzahl Tiere (nicht überprüfbar). Mittlerweile hat Zoo Roco dies aber 
grösstenteils angepasst (s. u.).

 >   

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Zoo Roco führte auf seiner Website eine Rubrik mit dem Namen «Heimtier-
Infos». Die Rubrik enthielt Steckbriefe verschiedener Tierarten, welche auf 
die Haltung und die Bedürfnisse der Tiere eingingen. Die Informationen waren 
korrekt, vereinzelt aber noch ausbaubar (so fehlten z. B. beim Meerschwein-
chen Hinweise zum Nagematerial oder beim Wellensittich Ausführungen zur 
Positionierung der Sitzstangen). Zwischenzeitlich ergänzte Zoo Roco die Ge-
hegebeschriebe mit Angaben zu den Rechtsvorschriften. bis

 > Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Der Verband Zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz (VZFS) verfügt über 
eine Broschüre, welche auf die Haltung von kleinen Heimtieren eingeht. 
Bisher wird die Broschüre nur bei Ladenverkäufen abgegeben, eine zukünf-
tige Mitlieferung mit der Rechnung sei allenfalls möglich, so Zoo Roco.
Kurz vor Redaktionsschluss der Recherche informierte Zoo Roco zudem über 
die nachträglich gemachten Anpassungen (s. o.).  

Weitere Auffälligkeiten

Anmerkungen zur Deklaration
Die Deklaration von Zoo Roco gestaltete sich insgesamt zufriedenstellend. Lediglich drei Gehegebeschriebe bedürfen 
einer Anpassung: Ein Vogelgehege enthielt ein Unterteilungselement, die Angaben zur Zieltierart bezogen sich jedoch 
auf den nicht unterteilten Zustand. Zwei Gehege wurden unter anderem als für Ratten geeignet angepriesen, sie unter-
schritten die Mindestmasse für Ratten allerdings knapp.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Die grösstenteils korrekten Bezeichnungen der Zieltierart zeigen das Fachwissen von Zoo Roco auf. Positiv anzumerken 
sind zudem die ergänzten Angaben zu den Besatzdichten und den Rechtsvorschriften. Bei Redaktionsschluss der Re-
cherche schienen allerdings noch nicht ganz alle Verkaufsangebote ergänzt worden zu sein (z.B. «Degu Palace II», 
«Nagerstall Silvan»), dies müsste noch angegangen werden. Bei den Papageien fehlten zudem Hinweise zu den Naturäs-
ten. Weiter könnten noch die Innenmasse angegeben werden.
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Gemäss Gehegebeschrieb eignet sich «Figo 120» für Hamster, Renn- und Farbmäuse. Dies ist korrekt, aller-
dings fehlten zum Zeitpunkt der Prüfung die Tierzahlen.

Informationsrubriken oder Blogs sind eine von verschiedenen Möglichkeiten, um der Informationspflicht 
gemäss Art. 111 nachzukommen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Informationen korrekt sind.
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3.3.40	 Zooplus AG

Anzahl geprüfter Gehege •	 10 Vogelkäfige
•	 10 Nager-/Kaninchenkäfige
•	 10 Kleintierställe

Massangaben 10 Gehege enthielten Angaben zu den Innen- und Aussenmassen; ein 
Gehege zur Innenlänge und -breite, aber nicht zur Höhe. Die restlichen 
Gehegeangebote waren nur mit den Aussenmassen versehen.

Deklaration der Zieltierart •	 Korrekt deklarierte Gehege
•	 Gehege mit teilweise korrekter, gänzlich inkorrekter  

oder pauschaler Deklaration
•	 Nicht deklarierte Gehege
•	 Gehege mit nicht überprüfbarer Deklaration

17

10
0
3

bis

Angaben zur maximal 
zulässigen Anzahl Tiere

Bei 16 Gehegen vorhanden, davon in sechs Fällen korrekt, fünfmal fehlerhaft 
und fünfmal nicht abschliessend beurteilbar.  

Informationen zur tiergerechten 
Haltung und den rechtlichen 
Grundlagen vorhanden?

Zooplus wies in den Angeboten für Vogel- und Nagerkäfige auf die TSchV hin 
und bot einen Auszug derselben zum Download an. Leider waren die Infor-
mationen nicht vollständig, es fehlten die Anmerkungen und besonderen 
Anforderungen sowie die Art. 64 und 65. Die Kaninchenställe enthielten 
keine Hinweise oder Verlinkungen zur TSchV.

Rückmeldung zur Umsetzung 
der Informationspflicht

Keine Rückmeldung.

Weitere Auffälligkeiten Der Vogelkäfig «Canto» unterschritt im unterteilten Zustand die in der TSchV 
vorgegebenen Mindestmasse. Zooplus wies korrekt auf diesen Umstand hin 
– aus Sicht des STS wäre es jedoch besser, den ohnehin schon minimalistisch 
bemessenen Käfig ganz aus dem Sortiment zu nehmen. Die Käfige «Antico» 
und «Montana Brazil» hielten die Mindestmasse bestenfalls knapp ein.

Anmerkungen zur Deklaration
Deklarationsprobleme zeigten sich insbesondere bei den Kleintierställen, da Angaben zur zulässigen Gewichtskategorie 
bei den Kaninchen fehlten.

Fazit & Verbesserungsbedarf
Aus Sicht des STS sind die von Zooplus bereitgestellten Informationen noch nicht ausreichend. Die Auszüge der TSchV 
müssen ergänzt und bei allen Gehegeangeboten/Tierarten verlinkt werden. Weiter ist es aus Sicht des STS empfehlenswert, 
zusätzliche Informationen zur tiergerechten Haltung bereitzustellen, welche über die Mindestvorschriften hinausgehen.
Zooplus muss überdies die fehlerhaften Deklarationen korrigieren und fehlende Angaben zur zulässigen Anzahl Tiere 
ergänzen. Bei den Gehegebeschrieben sind Innenmasse empfehlenswert.
Der STS bittet die Firma zudem, auf den Verkauf von Gehegen unterhalb der Mindestmasse zu verzichten.
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Der Gehegebeschrieb enthielt alle notwendigen Informationen, die Angaben zu den Zieltierarten und den 
Tierzahlen waren korrekt. Begrüssenswert ist zudem die Verlinkung eines Auszugs der TSchV.
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4. Fazit und Forderungen
Der Schweizer Tierschutz STS unternahm in den vergangenen Jahren grosse Anstrengungen, um 
Gehegeanbieter für eine korrekte Informationsvermittlung zu  sensibilisieren. Seit dem 1. März 
2018 besteht nun endlich auch von rechtlicher Seite her Druck, denn anlässlich der Revision der 
Tierschutzverordnung wurde die in Art. 111 festgehaltene Informationspflicht auf gewerbsmässige 
Verkäufer von Tiergehegen ausgeweitet. Diese sind nun in der Pflicht, bei einem Gehegeverkauf 
schriftlich über die tiergerechte Haltung der betroffenen Tierart sowie über die entsprechenden 
Rechtsvorschriften zu informieren. Dies impliziert einerseits, dass Gehege in Onlineshops und 
Zoofachgeschäften korrekt deklariert sein müssen. Es ist folglich ein Gehegebeschrieb erforderlich, 
welcher Massangaben beinhaltet sowie Anweisungen, welche Zieltierarten und wie viele Individuen 
im Gehege gehalten werden können. Die Resultate der vorliegenden Recherche zeigen, dass der 
Onlinehandel mit Gehegen diesbezüglich noch grossen Handlungsbedarf aufweist. Zwar enthielten 
die allermeisten Gehegebeschriebe Hinweise zur Zieltierart, jedoch war gut die Hälfte der überprüf-
ten Angaben unzulänglich, da falsche Tierarten aufgeführt oder ungenaue Bezeichnungen verwen-
det wurden. Unter anderem schien des Öfteren Unkenntnis darüber zu herrschen, dass für Kanin-
chen abhängig von der Gewichtsklasse unterschiedliche Mindestmasse gelten. Mehrmals stellte der 
STS zudem fest, dass die Gehegeanbieter die zumeist fehlerhaften Empfehlungen des Lieferanten 
kopierten, ohne diese vorgängig zu prüfen. Auch Gehege, welche für eine permanente Haltung nicht 
zulässig sind, fanden sich immer wieder, meistens ohne Hinweise zum eingeschränkten Verwen-
dungszweck. Noch schlimmer sah es allerdings hinsichtlich der vorgeschriebenen Angaben zur 
zulässigen Besatzdichte aus, derartige Informationen fehlten bei 77 Prozent aller Gehegeangebote.
Auch im Hinblick auf die Massangaben präsentierte sich die Situation nicht zufriedenstellend, denn 
bei der Mehrheit der Verkaufsangebote waren nur die Aussenmasse der Gehege aufgelistet. Für das 
Tier sind indessen die Innenmasse relevant, denn diese widerspiegeln den effektiv nutzbaren Raum. 
Je nach Konstruktion – beispielsweise bei Kleintierställen aus Holz oder bei Gehegen mit überste-
henden Dächern oder langen Füssen – können Aussen- und Innenmasse nämlich beträchtlich 
voneinander abweichen. Zukünftige Tierhalter müssen darüber im Bild sein, wie viel Platz ihren 
Tieren effektiv zur Verfügung steht, es gibt keinen Grund, ihnen diese Information vorzuenthalten. 
Wenn Anbieter die Innenmasse ihrer Gehege allerdings nicht genau kennen, da sie lediglich als 
Zwischenhändler fungieren, so sind sie auch nicht in der Lage, ihre Ställe korrekt zu deklarieren.

Die unbefriedigenden Deklarationen hinterlassen den Eindruck, dass viele Anbieter von Gehegen 
– oder zumindest diejenigen Personen, welche für den Einkauf und die Gehegebeschriebe zustän-
dig sind – mit den Bestimmungen der Tierschutzverordnung nicht vertraut zu sein scheinen. Auch 
scheint bisher unklar gewesen zu sein, welche Angaben für eine korrekte Deklaration gemäss Art. 
111 Abs. 2 TSchV notwendig sind. Die Recherche des STS schafft diesbezüglich Klarheit. Es ist 
zudem zu hoffen, dass die Aufdeckung der Deklarationsmängel zukünftig zu einer Verbesserung 
der Situation führen wird.

Zusätzlich zu einer vollständigen Deklaration beinhaltet Art. 111 Abs. 2 TSchV, dass in schrift-
licher Form über die Haltungsvorschriften informiert werden muss. Die Recherche des STS zeigt, 
dass dies zum Zeitpunkt der Untersuchung unterschiedlich umgesetzt wurde.

Eine als zulässig erachtete Variante ist die Verlinkung von PDFs (Merkblätter, Broschüren) mit 
Haltungsinformationen, welche von Behörden oder anderen fachkundigen und seriösen Organisa-
tionen stammen. Auch eine Aufführung von Direktlinks zu Informationsrubriken auf den Websites 
der genannten Instanzen ist möglich. Optimalerweise geschehen Verlinkungen direkt im Verkaufs-
angebot, sodass der Kunde nicht mühselig nach Informationen suchen muss. Die Verlinkung von 
Merkblättern oder Broschüren lässt sich mit vergleichsweise geringem Aufwand realisieren und ist 
insbesondere für Gehegeanbieter, welche mit der Tierhaltung und den dazugehörigen Rechtsvor-
schriften nicht oder nur oberflächlich vertraut sind oder welche nur als Zwischenhändler fungieren, 
am zielführendsten. Zum Zeitpunkt der Webshopprüfung durch den STS wurde diese Option nur 
von einem geringen Teil der Anbieter genutzt. Als Reaktion auf die Umfrage des STS machten 
schliesslich weitere Firmen davon Gebrauch oder versprachen dies zumindest.
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Natürlich besteht kein Zwang, auf bestehende Informationsmaterialien zurückzugreifen. Ein 
Anbieter kann durchaus auch in Eigenregie Haltungsinformationen zusammenstellen, welche bei-
spielsweise in Fliesstextform unter einem Menüpunkt oder in einem Blog verfügbar sind. Auch PDFs 
mit selbst ausgearbeiteten Auszügen aus der Tierschutzverordnung sind möglich. Beide Optionen 
schienen verhältnismässig beliebt. Die Voraussetzung, damit diese Varianten als zulässig erachtet 
werden, ist allerdings, dass die Informationen korrekt und vollständig sind. Genau hier haperte es 
allerdings öfter. Im Falle der Informationsrubriken kommt zudem erschwerend hinzu, dass selbige 
für die Kunden nicht immer einfach aufzufinden sind.

Eine weitere Möglichkeit stellt der Versand von gedruckten Informationsmaterialien (Merkblätter, 
Broschüren) dar, wobei die Dokumente dem das Gehege enthaltenden Paket oder der Rechnung 
beigelegt werden können. Der Vorteil liegt darin, dass die Information den Anbieter sicher erreicht 
(im Gegensatz beispielsweise zu Informationsrubriken sowie Links, welche in einem verschachtel-
ten Menü oder einer unübersichtlich gestalteten Website schnell untergehen). Auch diese Variante 
wurde von einzelnen Anbietern genutzt.

Obwohl die Mehrheit der Gehegeverkäufer Haltungsinformationen vermittelte und in den Grund-
zügen gute Ansätze verfolgte, muss die schriftliche Vermittlung von Haltungsvorschriften zum 
Zeitpunkt der Untersuchung insgesamt doch als ungenügend eingestuft werden. Des Öfteren steck-
te der Teufel im Detail, denn die bereitgestellten Informationen waren nicht immer vollständig und 
auch nicht immer korrekt. Manchen Anbietern schien zudem erst im Anschluss an die Umfrage 
bewusst geworden zu sein, dass Handlungsbedarf besteht. Dies, obwohl die Anbieter von Gehegen 
im Frühling 2018 schriftlich vom Bund über die Neuerungen der Tierschutzverordnung informiert 
worden waren.

Abschliessend kann gesagt werden, dass der Umsetzungsstand von Art. 111 Abs. 2 TSchV zum 
Recherchezeitpunkt ungenügend war. Nach wie vor fanden sich Gehegeanbieter, welche sämtliche 
Sensibilisierungsbemühungen seitens Tierschutz sowie Bund völlig zu ignorieren schienen. Insbe-
sondere 16 Firmen fielen negativ auf, da nicht nur die Gehegedeklaration ungenügend war, sondern 
es auch an Hinweisen zu Haltungsvorschriften fehlte. Ferner schienen öfter Unsicherheiten darüber 
zu herrschen, was die Informationspflicht konkret beinhaltet. Die vorliegende Recherche bietet 
sowohl den Behörden als auch den Gehegeanbietern Unterstützung, da sie auf Fehlinterpretationen 
hinweist und Verbesserungsbedarf beziehungsweise Optimierungsmöglichkeiten aufzeigt.

Im Verlauf der Recherchedurchführung zeigten sich stellenweise bereits Fortschritte, da mit 
manchen Anbietern ein Dialog entstand, der Unklarheiten ausmerzte und die Informationsvermitt-
lung verbesserte. Zwei Firmen – Hauptner und Fressnapf – ergriffen zudem die Chance eines Sor-
timentschecks durch den STS.

Der STS hofft, dass die Recherche zu einer nachhaltigen Sensibilisierung von Gehegeverkäufern 
führt. Diejenigen Firmen, welche Art. 111 Abs. 2 TSchV zum Zeitpunkt der Rechercheveröffentli-
chung noch immer nicht in genügendem Masse umgesetzt haben, fordert der STS zu einer unmit-
telbaren Verbesserung auf. Mit Unkenntnis können die Anbieter sich nun eindeutig nicht mehr 
herausreden. Sollten sich zukünftig weiterhin renitente Gehegeverkäufer zeigen, so werden sie 
damit rechnen müssen, dass der STS rechtliche Schritte gegen sie prüft.
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5.	 Anhang
5.1.	 Umfrage des STS zur Informationsvermittlung

5.2.	 Auswahl an geeigneten Informationsmaterialien
•	 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV. Merkblätter «Tiere im Recht». 

Verfügbar unter: www.bundespublikationen.admin.ch > Eidg. Departement des Innern EDI > 
Lebensmittelsicherheit – Veterinärwesen > Tierschutz.

•	 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV & Schweizer Tierschutz STS 
(2017). Broschüre «Nager und Kaninchen tiergerecht halten. Passende Gehege und die richti-
ge Einrichtung». Verfügbar unter: www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/start.do 

•	 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV & Schweizer Tierschutz STS 
(2017). Broschüre «Vögel tiergerecht halten. Passende Gehege und die richtige Einrichtung». 
Verfügbar unter: www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/start.do

•	 Schweizer Tierschutz STS. Merkblätter Heimtiere. Verfügbar unter:  
www.tierschutz.com > Publikationen > Heimtiere

Sehr geehrte Damen und Herren

Seit dem 1. März 2018 sind gewerbsmässige Verkäufer von Tiergehegen einer Informations-
pflicht unterstellt (Art. 111 Abs. 2 TSchV). Der Schweizer Tierschutz STS wird nun in einer 
Recherche den Umsetzungsstand dieser Informationspflicht prüfen. Zu diesem Zweck evaluie-
ren wir stichprobenartig die Deklaration der Gehege, welche auf verschiedenen Schweizer 
Onlineshops erwerbbar sind. Weiter möchten wir untersuchen, in welcher Form die schriftliche 
Information jeweils erfolgt.Gerne möchten wir uns daher in einer kurzen Umfrage danach 
erkundigen, wie die Informationspflicht in Ihrer Firma gehandhabt wird:

•	 Geben Sie von Ihrer Firma erstellte Haltungsinformationen ab? Wenn ja, so möchten wir  
Sie gerne bitten, uns ein Belegexemplar anzufügen.

•	 Geben Sie von anderen Firmen oder Organisationen erstellte Informationsmaterialien ab? 
Um welche handelt es sich? Gerne möchten wir Sie bitten, uns ein Belegexemplar  
anzufügen.

•	 Inwiefern informieren Sie über die Rechtsvorschriften? Gerne möchten wir Sie bitten, uns 
ein Belegexemplar anzufügen.

•	 Falls Sie bis zum heutigen Zeitpunkt keine Informationen abgaben: Was ist der Grund dafür?

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Rückmeldung bis zum 5. September 2018.
Selbstverständlich werden wir Sie zu gegebenem Zeitpunkt über die Resultate unserer  
Untersuchung informieren.

Freundliche Grüsse

Schweizer Tierschutz STS
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